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von 
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VORWORT 
Juristicsh-medizinische Grenzprobleme im Strafrecht der Bundes

republik Deutschland waren schon Gegenstand von Gastvorlesungen, 
die ich im Jahre 1971 an der Juristischen Fakultât der Universitat 
Ankara halten konnte. Damals ging es um die Themen "Neue Prob
leme bei der Abgrenzung zvvischen Empfângnisverhütung und Abtrei-
bung", "Neue Probleme an der Grenze zvvischen Leibesfruchtcharakter 
und' Menschqualitât" und "Neue Probleme um den Todesbegriff". 
Diese Gastvortrâge sind veröffentlicht in Ankara üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi 1971, Seiten 231 ff, 255 ff und 279 ff. 

Diese Vortragsreihe über juristisch-medizinische Grenzprobleme 
im Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland konnte ich bei eıneuten 
Gastvorlesungen an der Juristischen Fakultât der Universitat Ankara 
im Jahre 1977 fortsetzen. Diesmal ging es um die Themen "Die künst-
îiche Samenübertragung beim Menschen als kriminalpolitisch.es und 
legislatorisches Problem'" und "Die organtransplantation beim Men
schen". Diese Gastvortrâge sind in der vorliegenden Broschüre abge-
druckt. 

Ihre Veröffentlichung gibt mir die vvillkommene Celegenheit, der 
Juristischen Fakultât der Universitat Ankara für die mehrfachen eh-
renvollen Einladungen zu Gastvorlesungen, für die herzlische Aufnah-
me und Betreuung sowie für die Publikation meiner Vortrâge aufrichtig 
zu danken. Mein besonderer Dank gilt dabei Herrn Doçent Dr. Eralp 
Özgen in Ankara, der 1971 und 1977 meine Vortrâge in die türkische 
Sprache übersetzt hat. 

Mein Wunsch ist, da/5 meine Vortrâge helfen mögen, die fachli-
chen Kontakte zvvischen türkischen und deutschen Juristen zu vertiefen, 
die seit langen Jahren im Rahmen des Professorensaustauschs zvvischen 
den Juristischen Fakultâten der Universitâten in Ankara und in Berlin 
gepflegt vverden. 

Hans LÜTTGER 
* Vortrag gehalten am 22 Juni 1977 vor der Juristischen Fakultât der Universitat Anka

ra, 
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Zu den interessantesten Themen der Strafrechtsreform in der 
Bımdesrepublik Deutschland gehörte in den letzten 25 Jahren die 
Frage einer Pönalisierung der künstlichen Samenübertragurıg beim 
Menschen. Das hat mehrere Gründe: 

Zunâchst lag eine besondere Attraktivitât des Themas in seiner 
interdisziplinâren Natur: Das Problem ist nicht rein juristischer Art; 
es hat-au/ter zivil-und strafrecbtlichen Aspekten - auch religiöse, 
ethische, soziologische, biologische, medizinische und psychologische 
Aspekte. Aile diese Aspekte haben sich in der deutschen Reformdis-
kussion auf eine schwer zu entwirrende Weise miteinander vermengt 
und zu einer kaum noch übersehbaren Fulle von Argumenten geführt. 
Ich werde jedoch-meinem Thema getreu-die au/5erjuristischen und 
die zivilrechtlichen Fragen nur insoweit streifen, wie dies zum Ver-
stândnis der strafreehtlichen Refoımüberlegungen unentbehrlich ist. 

Die erwâhnte Verknüpfung mit religiösen und ethisehen Fragen 
hatte - wie so oft in Deutschland-ungute Folgen: Die Diskussion um 
unser Reformproblem war in einer Weise emotional aufgeladen, da/3 
Übertreibungen und Wortradikalismus schlie/Slich "Züge einer gewis-
sen Hysterie" annahmen. Es dauerte jahre, bis die ldeologisierung 
des Themas einer nüchternen kriminalpolitischen Analyse des Problems 
wich. Ich will versuchen, diese beiden Phasen der Entwicklung, deren 
Zâsur in der Mitte der 60 er Jahre lag, deutlich zu maehen. 

Dabei wird sich dann noch ein Drittes zeigen: Die kriminalpo-
litische Problematik der künstlichen Samenübertragung gehört zu 
jenen Reformthemen, deren Beurteilung in der wissenschaftlichen 
Diskussion innerhalb \veniger Jahre von einer Befürvvortung der Pöna
lisierung radikal zu ihrer Ablehnung geweschselt hat . So ist unter 
Thema auch ein Beispiel für die Wandelbarkeit kriminalpolitischer 
Positionen und damit eine Warnung an den Gesetzgeber, nicht vor-
schnell ungesicherten Thesen zu erliegen. Dieser Aspekt unseres The
mas ist-so seheint mir-eine allgemeingültige Lehre. 

A. 

im 1. Kapitel meines Vortrags möchte ich-alter juristischer Tra-
dition folgend -mit einer definitorisehen Klarung von Begriff und Ar-
ten der artifiziellen Insemination beginnen, um die Terminologie mei
nes Vortrags verstândlich zu maehen. Einige Bemerkungen über Ursa-
ehen und Verbreitung der künstlichen Samenübertragung sollen folgen. 
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E>anach werede ich im 2. Kapitel eine Übersicht über die Argu-
mente geben, mit denen in der 1. Phase der deutschen Reformüber-
legungen die Forderung nach einer teilweisen Pönalisierung der arti-
fiziellen Insemination begründet worden ist. 

Dann wird der Boden bereitet sein, um im 3. Kapitel meines Vor-
trags den deutschen Entwurf einer Strafvorschrift gegen die künstliche 
Samenübertrabung zu erlâutern und abschlie^end im 4. Kapitel die 
Gründe seines Scheiterns darzustellen. 

I . 

Unter "künstlicher Samenübertragung" versteht man in der deu
tschen Rechtssprachel das Heranbringen des mânnlichen Samens ( = 
der Spermatozoen des Mannes) an die Fortpflanzungsorgane der Frau 
öder das Einbringen in diese Organe autf öndere 'VVeise als ausschlie/3-
lich durch Beiwohnung ( = Geschlechtsverkehr). Daraus folgt rechts-
begrifflich zvveierlei: 

1 . Die Definition erschöpft sich in der Beschreibung des Vorgangs 
der Samenübertragung. Ob eine Befruchtung eintritt, ist für den Be-
griff unerheblıch. Das hat-wie sich zeigen wird-Konsequenzen für die 
strafrechtliche Frage nach der "Vollendung" der artifiziellen Inse
mination. 

2 . "Künstlich" ist nur die Übertragung des Samens. Vereinigt 
sich dann der auf künstlichem Wege übertragene mânnliche Samen im 
Mutterleib mit einem weiblichen Ei, so ist diesebenso wie im Faile 
der Beiwohnung-eine "natürliche" Befruchtung. Es is also falsch, 
von einer "künstlichen Befruchtung" zu sprechen; und ebenso falsch 
ist es, von "Kunstkindern" öder "Retortenbabys" zu reden, wie.es oft 
geschah. 

Von der strafrechtlichen Problematik her unterscheiden wir 
zwei Arten der künstlichen Samenübertragung: 

1 . Die homologe Insemination ( = matrimohielle Insemination), 
bei der unter Ehegatten der Samen des (noch lebenden) Ehsmannes 
auf die Ehefrau übertragen wird; und 

2 . die heterologe Insemination (=extramatrimonielle Insemina
tion), die eine Samenübertragung bei einer unverheirateten (auch: 

1 Vgl. dazu und zu den folgenden Definitionen: S. 356 ff der Begründung zum Regie-
rungsentwurf eines Strafgesetzbuchs-E 1962-{Bundestagsdrucksache İV/ 650). -Auf 
abvveichende Definitionen in der Literatür kann hier und im folgenden nicht eingegan-
gen werden (vgl. dazu: Jürgen Pasguay, Die künstliche Insemination, 1966, s. 55 ff). 
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geschiedenen öder verwitweten) Frau öder bei einer Ehefrau mit Sa-
men eines anderen al s ihres Ehemannes bezeichnet. 

Unter die zuletzt genannte, weite Definition der "heterologen" 
Insemination fallen auch einige Sonderformen, die in der Literatür 
gelegentlich gesondert aufgeführt werden2: Die sog. "posthume" In
semination, bei welcher der konservierte Samen eines zur Zeit der Über-
tragung nicht mehr lebenden Mannes - zur Insemination seiner Witwe 
öder einer anderen Frau-verwendet wird3. Und ferner auch die Inse
mination mit einem Spermagemisch, das entweder aus Sperma mehre-
rer fremder Mânner besteht öder demauch Sperma des eigenen Ehe
mannes beigemlscht ist4. 

Diese begriffliche Zweiteilung in homologe und heterologe In
semination hat auch den spâter zu erörternden deutschen Gesetzes-
vorschlâgen zugrundegelegen; ich folge ihr im weiteren Verlauf meines 
Vortrags. 

I I . 

Die Voraussetzungen und die Grimde für die Vornahme von künst-
lichen Samenübertragungen sind vielgestaltig; dazu müssen hier Stich-
worte genügen5: 

Beide Arten der artifiziellen Insemination setzen Fruchtbarkeit 
der Frau voraus:' Das weibliche Ei ( = ovum) mu/? befruchtungstaug-
lich sein. Die homologe Insemination setzt ferner Fruchtbarkeit des 
Ehemannes voraus: der mannliche Samen (Sperma) raujî zumindest 
eingeschrânkt-befruchtungsfâhig sein. 

1 . Mithin bleiben für die homologe Insemination im. vvesentlichen 
nur zwei Fallgruppen übrig: 

a) die Faile, in denen psychische öder physische Anomalien eines 
(öder beider) Ehegatten-trotz bestehender Fruchtbarkeit-eine "natür-
liche" Insemination öder eine Empfângnis ausschlie/ten öder erschwe-
ren, wie zum Beispiel bei Beiwohnungsbehinderungen (impotentia 

2 Vgl. zum folgenden: Georg Schwalm, Strafrechtliche Probleme der künstlichen Sa-
menübertragung beim Menschen, in: Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA) 
1959, S. 1 ff. 

3 Denn es ist auch im Faile der Insemination bei der Witwe des Samenspenders keine 
Samenübertragung "unter Ehegatten" (einer bestehenden Ehe). 

* Denn auch im Faile der Beimischung von Samen des eigenen Ehemannes wird Samen 
fremder Mânner übertragen und begrifflich kommt es nur den ÜbertragungsVorgang, 
nicht auf die Befruchtung an. 

5 Vgl. zum folgenden nâher: Jürgen Pascjııuy (Anm. 1), S. 61 ff, mit zahlreichen Nach-
vveisen. 



DİE KÜNSTUCHE SAMENÜBERTRAGUNG 135 

coeundi) und bei gewissen (die Fruchtbarkeit herabsetzenden) Sper-
maverânderungen; 

b) die Faile einer râumlichen Trennung der Ehegatten, wenn 
konserviertes Sperma des Ehemannes zur Verfügung steht. 

Der letztgenannte Fail ist als sog. "Kriegsinsemination" ins-
besondere durch Samen-Versandaktionen der Us-Streitkrâfte im 2. 
Weltkrieg und im Koreakrieg bekanntgeworden; er hat in Friedens-
zeiten keine nennenswerte Bedeutung. 

Der erstgenannte Fail, in welchem die homologe Insemination 
in medizinischer Sicht als therapeutische Hilfe gegen eine ungevvollte 
Kinderlosigkeit gilt, hat weit geringere Bedeutung, als dies zunâchst 
scheint. Denn einmal scheiden hier ja-wie sehon gesagt-alle Faile 
aus, in denen die ungewollte Kinderlosigkeit einer Ehe auf Unfrucht-
barkeit der Ehefrau öder ihres Ehemannes beruht. Und zum anderen 
verbietet sich auch bei Fruchtbarkeit der Eheleute-eine homologe 
Insemination in ârztlicher Sicht.bei bestimmten Kontraindikationen, 
beispielsweise wenn Erbkrankheiten öder andere schwere Eıkrankun-
gen eines Ehegatten eine Fortpflanzung unverantwortlich machen, 
ferner wenn die Schwangerschaft-etwa wegen einer Beckenanomalie-
für die Frau lebensgefâhrlich wâre öder wenn die Unvertrâglichkeit 
von Bluteigenschaften eine Gefahr für das Kind bedeuten würde. Aus 
ailen diesen Gründen scheiden nach Ansicht namhafter deutscher Me-
diziner rund 97 % aller sterilen Ehen schon von vornherein für eine 
homologe Insemination aus. Und in dem verbleibenden Bereich ist 
die in der Literatür berichtete Erfolgsquote von homoîogen Insemi-
nationen sehr gering: sie betrâgt-selbst bei sehr oft wiederholten Sa-
menübertragungen-offenbar nur zwischen 12bis20 % der auf diese 
Weise therapierten Ehefrauen. Die homologe Insemination ist also kei
ne sehr wirksame Sterilitâtstherapie. 

2 . Heterologe Inseminationen haben in der Regel folgende Ursa-
chen: 

a) Handelt es sich um die Insemination bei einer Ehefrau, so liegt 
der Grund meist in Unfruchtbarkeit des Ehemannes öder in der Ge
fahr einer Vererbung erbkranker öder erbungünstiger Anlagen aus 
der Linie des Ehemannes; es sind also die Faile, in denen eine homolo
ge Insemination entvreder ausgeschlossen ist öder auf medizinische 
Kontraindikationen stö/?t. Doch ist es denkbar, da/? auch ohne solche 
Gründe eine heterologe Insemination gewâhlt wird, um bcsonders 
gute Erbanlagen eines fremden Samenspenders auszunutzen; man 
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spricht bei dieser Form. von "Zuchtwahl", die medizinisch niemals 
indiziert ist, meist von "eugenischer Insemination". 

b) Bei unverheirateten Frauen ist der Grund der Insemination 
etwa der Wunsch, ohne geschlechtliche Beziehung zu einem Mann 
ein Kind zu bekommen, öder die Überlegung, da/3 die gesellschaftliche 
Stellung der unverheirateten Mutter und des Kindes günstiger sei, 
wenn die Empfângnis auf künstlicher Samenübertragung statt auf 
au/?erehelicher Beiwohnung beruhe. Man spricht in diesen-seltenen-
Fâllen meist von "emanzipatorischer" Motivation. 

Da es zu den unbestrittenen Grundsâtzen der ârztlichen Kunst 
gehört, für eine heterologe Insemination nur voli tauglichen Samen 
von in jeder Hinsicht gesunden Samenspendern zu verwenden6, ist 
die Erfolgsquote bei deı heterologen Insemination sehr hoch: sie liegt 
nach medizinis;hen Berichten bei 70 bis 80% der durch (gegebenen-
falls mehrafache) heterologe Insemination behandelten (fruchtbaren) 
Frauen. Wird statt frischen Spermas jedoch konservierter Samen 
vervrendet, wozu ein Tiefkühlverfahren schon seit Jahren die Mög-
lichkeit bietet, so sinkt die Erfolgsquote ab: sie erreicht - trotz hâu-
fig wiederholter Inseminierungen - nur noch maximal 50 % und liegt 
nach manchen Berichten oft darunter, immer aber noch hcher als 
bei der homologen Insemination. Die heterologe Insemination ist al-
so die wirksamere Methode. 

I I I . 

Die praktische Bedeutung der artifiziellen Insemination ist bis 
heute nicht zuverlâssig bekannt: es gibt nur individuelle Erfahrungs-
berichte, begrenzte Umfragereports und unsichere Schâtzungen, was 
angesichts der in diesem Intimbereich geübten Diskretion nicht ver-
wunderlich ist. Diese ungesicherten und betrâchtlich divergierenden 
Schâtzungen hier im einzelnen vorzutragen, wâre kaum sinnvoll; 
zur Verdeutlichung der mutma/?lischen Grö/3enordnungen genügen 
einige kurze Hinweise7: 

6 Vgl. dazu und zu den übrigen Auswahlkriterien: Lothar Loeffler, Insemination beinı 
Menschen, in: Ranke-Dombois (Hrsgbr.), Probleme der künstlichen Insemination, 
1960, S. 22 ff; Herbert Heiss, Die künstliche Insemination der Frau, 1972, S. 142 ff. 

7 Vgl. zur Geschichte und zur Verbreitung der künstlichen Samenübertragung: Jürgen 
Pasquay (Anm. 1), S. 90 ff. u. 95 ff; Herbert Heiss (Anm. 6), S. 6 ff u. 35 ff; Dieter 
Giesen, Die künstliche Insemination als ethisches und rechtliches Problem, 1962, S. 
21 ff. u. 23 ff; Uta Helling, Zu den Problemen der künstlichen Insemination, 1970, S. 
4 ff. 
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Sidıer ist, da/? die künstliche Samenübertragung in den USA die 
Bedeutung einer Massenerscheinung erlangt hat. Diese Entwicklung 
begann im 2. Weltkrieg mit den schon erwâhnten Sperma-Versand-
aktionen, an denen sich zwischen 10.000 und 20.000 US-Soldaten 
beteiligt haben sollen. Den meisten Schâtzungen zufolge lebten in 
den USA schon in den 50 er-Jahren etwa 100.000 durch künstliche 
Insemination gezeugte Kinder. Die jâhrlichen Zuvvachsraten sollen 
seither zwischen 7 .000 und 15 .000 geleğen haben. Die heutige Gesamt-
zahl soll bei maximal 400 -000 liegen; sie wird jedoch nicht selten we-
sentüch niedriger eingeschâtzt. in ungefâhr der Hâlfte der Faile soll 
es sich um heterologe Inseminationen gehandelt haben. 

Die Schâtzungen aus aiıderen Lândern -wie Gro^britannien, 
Frankreich, Israel, Griechenland, Italien und der Schweiz-liegen weit 
darunter. Das gilt auch für die Bundesrepublik Deutschland, für 
welche die Angaben besonders unsicher sind: Früher ging man davon 
aus, da/5 bereits in den 50 er Jahren in der Bundesrepublik etwa 1.000 
durch artifizielle Insemination gezeugte Kinder lebten, und man nahm 
vielfach an, da/3 die jâhrliche Zuwachsrate bis zu 1 .000 betrage. Diese 
Annahme über die jâhrliche Zuwachsrate ist inzwischen revidiert 
worden; manche Fachleute nehmen an, da/3 die Gesamtzahl um 1970 
erst zwischen 2.500 bis maximal 7 .000 geleğen habe8. Das Verhâlt-
nis zwischen homologen und heterologen Inseminationen in der Bun
desrepublik ist, nicht bekannt. 

Diese-relativ kleinen-Zahlen erklâren naturgemâ/? allein nicht, 
weshalb in der Bundersrepublik Deutschland in den 50 er Jahren auf 
breiter Front die Diskussion um eine Pönalisierung der artifiziellen 
Insemination einsetzte. Entscheidend dafür war vielmehr die damals 
vveitverbreitete Vorstellung, da/S die artifizielle Insemination -mit einer 
Zeitverschiebung, wie so oft von den USA als Massenerscheinung auf 
Deutschland übergreifen werde und da/3 man dagegen einen "Damm" 
errichten müsse. 

B. 

Wenden wir uns nun den Argumenten zu, mit denen vor mehr 
als 15 Jahren die Anhânger dieser "Bollvverkstheorie" in der Bundes
republik Deutschland eine Teil-Pönalisierung der künstlischen Sa-

8 Vgl. Günther Kaiser, Küntsliche Insemination und Transplantation, in: Göppinger 
(Hrsgbr.), Arzt und Recht, 1966, S. 66; Ernst-Walter Hanack, Die künstliche Insa-
mination, in: Mergen (Hrsgbr.), Die juristische Problematik in der Medizin, 1971, 
Band III, S. 169-170. 
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menübertragung gefordet haben. Diese Forderung ist insbesondere 
von der durch den Bundesjustizminister eingesetzten Gro/ten Straf-
rechtskommission eıhoben worden, die auch den spâter von der Bun-
desregierung (mit geringen Ânderungen) übernommenen Gesetzesvor-
schlag ausgearbeitet hat. Infolgedessen geht es hier um die Argumen-
tation, wie sie siüı-unter Beriicksichtigung vieler literarischer âusse-
rungen und nach Anhörung zahlreicher ârztlicher Vereinigungen9 

am Ende der Beratungen der Gro/ten Strafrechtskommission10 darge-
stellt und auch in der amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs 
eines Strafgesetzbuchs von 1962" niedergeschlagen hat. Denn nur 
bei diesem historsch getreuen Vorgehen erschlie/St sich das Verstând-
nis für den spâter (im 3. Kapitel) zu erörternden Gesetzesentvvurf. 

Die Gro^e Strafrechtskommission hat-in Übereinstimmung mit 
den meisten Stimmen in der Wissenschaft-die homologe und die he-
terologe Insemination ganz unterschiedlich bewertet. Daher ist es 
notwending, beide Arten der künstlichen Samenübertragung im fol-
genden getrennt zu behandeln. 

I . 

Bei der homologen Insemination lagen die Probleme noch ver-
hâltnismâ^ig einfach: 

1 . Zwar gab es damals Stimmen von Gewicht, die sich aus un-
terschiedlichen Gründen generell gegen die homologe Insemination 
aussprachen. So hatte die katholische Kirche durch Edikte mehrerer 
Pâpste und in Stellungnahmen von Moraltheologen jede Form der 
Inseraination-also auch die homologe-strikt vervvorfen12. Auch in 
der evangelischen Sozialethik fanden sich vereinzelte ablehnende Stell
ungnahmen, so etwa von Bischof Dibelius13. Und eine Minderheit 
von Juristen und Ârzten lehnte damals die homologe Insemination 
generell ab, weil sie darın einen Versto/? gegen die Würde des Men-
schen erblickte und den Eingriff daher als verfassungsv/idrig (Art. 1 

9 Vgl. den Sammelband "Gutachten und Stellungnahmen zu Fragen der Strafrechts-
reform mit ârztlichem Einschlag", herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz, 
Bonn, 1958. - Auszugsvveise VViedergabe auch bei: Georg Schwalm (Anm. 2), GA 
1959, S. 1 ff. 

10 Vgl. Niederschriften über die Sitzungen der Gro(3en Strafrechtskommission, 1959, 
Band 7, S. 202 ff und S. 360 ff; Band 10, S. 316 ff. S. 335 ff u. S. 482 ff. 

11 Vgl. S. 356 ff der Bundestags-Drucksache IV / 650. 
12 Vgl. nâher: Herbert Heiss (Anm. 6), S. 224 ff; Ernst-Walter Hanack (Anm. 8), S. 174 

f. - Ausnahme: adjuvatio naturae. 
' Vgl. Georg Sclmalm (Anm. 2) in GA 1959, S. 3. 
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Abs. 1 des Grundgesetzes) und als standeswidrig ansah14. Aile die-
se Meinungen liefen also darauf hinaus, da/3 ungewollte Kinderlosig
keit einer Ehe als Schicksal ertragen werden müsse und da/3 nur die 
Adoption fremder Kinder als Ausweg verbleibe. 

Die gro/3e Mehrheit der Stimmen war jedoch schon damals ge-
genteiliger Ansicht. So hielten die meisten Vertreter der evangelischen 
Sozialethik die homologe Insemination nicht für verpönt15. Auch 
die jüdischen Religionslehrer erhoben keine Einwânde16. Der 62. 
Deutsche Ârztetag 1959 in Lübeck entschied, da/? die homologe In-
semination-unter bestimmten, noch zu erwâhnenden Voraussetzungen-
"in Sonderfâllen" keinen standesethischen Bedenken unterliege17. 
Auch keine der von der Gro/3en Strafrechtskommission gutachtlich 
gehörten Ârztevereinigungen sprach sich für ein generelles Verbot 
aus18. Es ist sicher, da/3 schon damals ein gro/3er Teil der deutschen 
Ârzte in der homologen Insemination eine standesethisch eılaubte 
Therapie der ehelichen Kinderlosigkeit erblickte. Und die Mehrzahl 
der Juristen wertete die homologe Insemination auch nicht als Verlet-
zung der Menschenwürde-was immer unter diesem schvver zu fassen-
den und bis heute nicht griffig definierten Begriff zu verstehen sei19; 
ein namhafter deutscher Verfassungsrechtslehrer (Dürig) hat dies da
mals auf die seither viel zitierte Formel gebracht, es handele sich bei 
der homologen Insemination (zumindest) um einen Grenzbereich, in 
dem es keine Diskussion, sondern nur Diskretion geben könne20. 

Bei diesem Meinungsstand hat auch die Gro/Se Strafrechtskom
mission eine generelle Pönalisierung der homologen Insemination ab-

"gelehnt; sie tat dies mit guten Grimden21: Das durch homologe Inse
mination gezeugte Kind ist nach deutschem Zivilrecht ein eheliches 
Kind beider Ehegatten22. Seme persönliche und rechtliche Stellung 
in der Familie ist nicht gefâhrdet. Komplikationen soziologischer, 
biologiscber, juristischer öder sonstiger Art treten in der Ehe nicht 

14 Vgl. z. B.: Willi Geiger in Ârztliche Mitteilungen, 1954, S. 756 ff. 
ıs Vgl. Herbert Heiss (Anm. 6), S. 245 ff; Ernst - Walter Hanack (Anm. 8), S. 175; Hans 

Dombois in : Evangelisches Staatslexikon, 1966, S. 790 f. 
10 Vgl. Herbert Heiss (Am. 6), S. 255. 
" Vgl. dazu: Dieter desen (Anm. 7), S. 41-42. 
18 Vgl. Anm. 9. 
19 Vgl. Ernst-Walter Hanack (Anm. 8), S. 183; Peter Badıtra, Generalprâvention und 

Würde des Menschen, in Juristenzeitung (JZ) 1964, S. 337 ff; mit weiteren Nachweisen. 
20 Dürig in Maunz-Dürig-Herzog, Grundgesetz, Komraentar, (1958), Rand-Nr. 39 (a.E.) 

zu Art. 1 Abs. 1 GG. 
21 Vgl. S. 3 56 f der Bundestags-Drucksache IV / 650. 
22 Vgl. dazu: Ernst-VValter Hanack (Anm. 8)., S. 183; heute herrschende Meinung. 
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auf. Damit entfiel jeder Anla/?, der etn generelles strafrechtliches Ver
bot der homologen Insemination hâtte rechtfertigen können. 

Bei dieser Grundsatzentscheidung der Gro/Sen Strafrechtskom-
mission spielten also zwei der erörterten Argumente keine Rolle: die 
religiöse Mi/Sbilligung der homologen Insemination durch die katho-
lische Kirche und die Frage, ob die homologe Insemination die Würde 
des Menschen verletze; das hatte sehr einfache Gründe: Das in der 
Bundesrepublik Deutschland geltende verfassungsrechtlichs Gebot 
weltanschaulicher Neutralitat des Staates23 verbot es, das staatliche 
Strafrecht einseitig an den religiösen Geboten einer Kirche auszurich-
ten. Und ob in der homologen Insemination eine Verletzung der ver-
fassungsrechtlich geschützten Würde des Menschen lag, konnte dahin-
stehen; denn jedenfalls folgte daraus allein -also ohne Hinzutritt trif-
tiger kriminalpolitischer Gründe-noch kein Pönalisierungsgebot24. 
Solche zusâtzliche Gründe für ein generelles strafrechtliches Verbot 
der homologen Insemination aber gab es nicht. 

2 . Diese damalige Beurteilung der homologen Insemination galt 
jedoch nur mit gewissen Ausnahmen, die von den Prâmissen abhin-
gen, unter denen man die homologe Insemination billigte öder doch 
tolerierte: 

Die meisten gutachtlich gehörten Stellen akzeptierten nur die mit 
Einwilligung beider Ehegatten durch einen Arzt vorgenommene homo
loge Insemination; sie lehnten die homologe Insemination jedoch ab, 
wenn es an der Eimvilligung auch nur eines Ehegatten fehle öder wenn 
die Insemination durch einen Nicht-Arzt vorgenommen werde25. 
Das hatte folgende Gründe26. 

Man betonte, da/? die homologe Insemination beim Fehlen der 
Einwilligung einen anderen Charakter und einen selbstândigen Un-
rechtsgehalt erhalte. Wenn nâmlich die Einwilligung der Frau feh
le, so handele es sich um einen schvveren Eingriff in ihr Selbst-
bestimmungsrecht und - im Faile einer Befruchtung- auch in ihren 
23 Vgl. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE) Band 18, S. 385 ff 

(386); Bd. 19, S. 206 ff (216); Bd. 24, S. 236 ff (246); Bd. 32, S. 98 ff (106). 
24 Vgl. dazu allgemein: Roman Herzog, Der Verfassungsauftrag zum Schutze des unge-

borenen Lebens, in Juristische Rundschau (JR) 1969, S. 441 ff; Heinz Müller-Dietz, 
Zur Problematik verfassungsrechtlicher Pönalisierungsgebote, in; Festschrift für Edu-
ard Dreher, 1977, S. 97 ff, mit zahrleichen weiteren Nachvveisen. 

25 Vgl. die Beschlüsse der Eherechtskommission der Evangelischen Kirche Deutschlands, 
abgedruckt bei: Ranke-Dombois, Probleme der küntslichen Insemination, 1960, S. 
53 ff; ferner die Gutachten der Ârtzlichen Vereinigungen in Anm. 9. 

26 Vgl. zum folgenden die Nachvveise in Anm. 10. 
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körperlichen Zustand. Fehle die Einwilligung des Mânnes, so liege 
ein schwerer Eingriff in seine höchstpersönlichen Rechte vor, der 
im Faile spâterer Geburt eines Kindes auch zu einer aufgezwun-
genen Pflichtenstellung führe. Solche Faile fehlender Einwilligung 
der Frau öder des Mannes mochten selten sein27, für undenkbar hielt 
man sie nicht; so wenn die homologe Insemination an der Frau mit Ge-
walt, unter Drohungen, vvâhrend einer Narkose öder unter Tâuschung 
über die Art des Eingriffs erfolge; öder wenn der Mann durch heimliche 
Venvendung seines zu Untersuchungszwecken gewonnenen Samens 
getâuscht werde. Man nahm damals an, da/J diçse Faile der nicht ein-
verstândlichen homologen Insemination durch bestehende Strafvor-
schriften -wieetwa Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung 
und Beleidigung-teils gar nicht und teils nur unzureichend erfa/?bar 
seien. Ob und inwieweit diese Annahme zutraf, wird uns spâter noch 
beschâftigen; die - zumindest vorliegende-Rechtsâhnlichkeit unserer 
Faile mit jenen Straftatbestânden zeigte jedenfalls den hier vorhan-
4enen Unrechtsgehalt an. 

Das Erfordernis der Einschaltung eines Arztes wurde allseits da-
mit begründet, da/î die ârztlichen Anforderungen an diesen Eingriff 
gewâhrleistet weıden mü/Sten. Dies führte, da die Samenübertra-
gung technisch durchaus von einem angelernten Laien ausgeführt 
werden kann, zu einer allgemeinen Ablehnung einer homologen Inse
mination durch Nichtârzte. 

Die Gro/Se Strafrechtskommission ist dieser Linie im vresent-
lichen gefolgt28. Zwar hatten nicht aile in diesen Fâllen ablehnend 
votierenden Stellen den Einsatz des Strafrechts gefordert; die Gro/te 
Strafrechtskommission entschied sich jedoch für ein strafrechtliches 
Verbot der nicht einverstândlichen homologen Insemination und der 
homologen Insemination durch Nichtârzte. Von letzterem ist indessen 
dann eine Ausnahme für den Fail einer einverstândlichen homologen 
Se/foz-Insemination der Frau gemacht worden. Darauf werde ich 
noch eingehen. 

I I . 

Ganz anders stand es mit der heterologen Insemination; sie wur-
de von nahezu ailen beteiligten Stelleh strikt ablgelehnt. Ich will im 

" Schon 1908 muBte sich das Reichsgericht mit einem Fail von homologer Selbst- Inse
mination ohne Einwilligung des Ehemannes befassen; Vgl. RG in Juristische Wo-
ehensenrift 1908, S. 485 f. 

28 Vgl. zumfolgendennâher: Anm. 10 u. 11. 
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folgenden eine Übersicht über die wichtigsten Argumente geben, mit 
denen diese Ablehnung damak begründet worden ist29. 

1 • im Vordergrungd der Diskussion standen soziologische und 
psychologische Erwâgungen. Sie gingen von der Tatsache aus, da/5 
mit der Geburt eines durch heterologe Insemination gezeugten Kin-
des der fremde Samenspender in der Ene auch âu/Serlich-eben im Kin-
de-in Erscheinung tritt, dem er überdies unverlierbar seine Erbmerk-
male übertrâgt. Davon befürchtete man schwerwiegende Folgen für 
Ehe und Kind. 

a) Man argumentierte, Nicht selten trete eine gefühlsmâ/Siee 
Bindung der Ehefrau an den Spender ein; das habe bereits in einer er-
heblichen Zahl von F ailen zu einer Zerstörung von Ehen geführt, deren 
Harmonie man doch durch Kinderglück habe sichera wollen. Der Ehe-
mann entwickele oftmals trotz vorangegangener Einwilligung eine Ab-
neigung gegen das Kind, die er auch auf die Ehefrau übertrage, vor 
allem dann, wenn das Kind eine unwillkommene Entwicklung nehme; 
auch dies sei bereits an Ehezerrüttungen beobachtet \vorden. Beides 
könne auch durch gewissenhafte ârztliche Prüfung der Psyche der 
Eheleute vor der Vornahme einer'heterologen Insemination nicht si-
cher verhindert werden. -Besonders prekâr aber sei die Lage des Kin-
des: Seine Stellüng in der Familie beruhe auf einer "Dauerlüge" der 
Ehegatten und könne jederzeit erschüttert werden; sei es, da/3 dem. Kin
de seine Abstammung vorgeworfen werde; sei es, da/3 sie in Prozessen 
öder durch Erzâhlungen Dritter offenbart werde. Dics werde oft zu 
schweren psychischen Schâden des Kindens führen. 

b) Das alles hat damals zu einer kontroversen Diskussion darü-
ber geführt, ob der Samengeber bei der heterologen Insemination ano-
nym bleiben solle öder nicht; mit anderen Worten, ob der Name des 
Samenspenders entweder gegenüber ailen Beteiligten öder jedenfalls 
gegenüber den Ehegatten geheimbleiben solle, in diesem Zusammen-
hang wurde ferner erwogen, ob durch Vervrendung eines Spermage-
mischs öder durch Rückgriff auf sogenannte "Spermabanken" jede 
\veitere Nachforschung aussichtslos gemacht werden solle. 

Für die Anonymitât ist folgendes angeführt worden. Die seelischen 
Belastungen von Frau und Ehemann seien dann oft geringer, die 

" Vgl. zum folgenden insbesondere: Georg Schwa!m wie Anm. 2; Hanns Dünnebier, Die 
strafrechtlichen Probleme der künstlichen Insemination beim Menschen, in Monats-
schrift für Kriminologie und Strafrechtsreform (MSchrKrim), 1960, S. 129 ff; Hans 
Dölle, Die künstliche Samenübertragung, in Festschrift für Ernst Rabel, 1954, S. 187 
ff; Bundestagsdrucksache İV/ 650, S. 356 ff. 

file:///vorden
file:///veitere
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Ehe mithin nicht so sehr gefâhrdet. Dem Samenspender drohten nicht 
selbst Vervvicklungen, etwa in Fragen der Unterhaltspflicht und des 
Erbrechts. Ein Samenspender, der selbst den Wunsch nach Verbin-
dung mit dem aus seinem Sperma gezeugten Kind habe, kcnne nicht 
in die Ehe "einbrechen". 

Gegen die Anonymitât ist angeführt worden: Von einer völligen 
Ausschaltung der seelischen Belastung von Frau und Ehemann kcnne 
keine Rede sein. Die psychische Gefâhrdung des Kindes aber sei wo-
möglich noch grö/?er, wenn es erfahre, da/? es von einem "Anonymus" 
abstamme. Hier drohe überdies die Gefahr, da/? das Kind von einem 
"phylogenetischen Heimweh" befallen werde, das hei/ft: sein Leben lang 
danach trachten werde, zu wissen, wer sein Vater sei. 

c) Der-seltene-Fall einer heterologen Insemination bei einer 
unverheirateten Frau wurde im Ergebnis nicht anders beurteilt: Zwar 
sei doıt die Gefahr seelischer Konflikte der Frau geringer; die Lage 
des Kindes sei aber nicht besser. Bei Anonymitât des Spenders stehe 
es sogar hinter einem durch au/3erehelichen Geschlechtsverkehr gezeug
ten Kinde zurück, das wenigstens noch einen "natürlichen" Vater 
habe. 

2 . Für die damalige Ablehnung der heterologen Insemination 
und besonders der Anonymitât des Samenspenders waren jedoch auch 
biologische Grimde bedeutsam: 

Man befürchtete zunâchst eine Verletzung der Inzesischranke 
durch blutschânderische Samenübertragungen. Den Anla/S zu dieser 
Sorge gaben damals Berichte auslândischer Ârzte über die Befruchtungs-
erfolge, die sie durch Verwendung von Samen des Vaters des Eheman-
nes erzielt hatten. Als dieses Problem einmal erkannt war, lag die 
Schlu^folgerung nahe, da/S die Inzestgefahr bei Anonymitât des Spen
ders ganz allgemein nicht mehr vermieden werden könne. 

Aber nach unter einem anderen Gesichtspunkt befürchtete man 
eine Verwirrung der Familienverhâ.ltnisse. Auslândische Ârzte berich-
teten damals, da/? einzelne Samenspender in hunderten Fâllen ihr Sper
ma zur Verfügung gestellt hatten. Wiederholungen solcher Vorkomm-
nisse lagen nahe, wenn sich etwa in lândlichen Gegenden öder in 
Kleinstâdten nur ganz vereinzelte Samenspender zur Verfügung stell-
ten. Dann aber mu/3ten unerkannte-und bei Anonymitât des Spen
ders unerkannbare-"Verwandtschaften" entstehen, die im weiteren 
Verlauf des Lebens die Gefahr von "Reiheninzesten" heraufbeschvrö-
ren mirden. 
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Doch nicht genug damit: in jenen Jahren berichtete ein französi-
scher Forscher über mehrere erfolgreiche Inseminationen mit dem kon-
servierten Sperma eines schon vor Jahren verstorbenen Mannes. Da
mit war die Zeugung durch "tote Vâter" "\Virklichkeit geworden; eine 
Verschiebung der Generationen schien zu drohen. 

Hinzukam die Sorge vor einem Mi/Sbrauch der heterologen In
semination zu einer "gelenkten Zuchtwahl". Schon der Umstand, daj3 
sich ârztlichen Berichten das natürliche Geschlechtsverhâltnis, das 
zwischen mânnlichen und weiblichen Geburten besteht, bei der künst-
lichen Samenübertragung deutlich zugunsten mânnlicher Geburten 
verândert30, erschien vielen als Eingriff in die Natur. Und al s gar in 
den USA Überlegungen über eine "planmâ/Sige Elitezüchtung" mittels 
eugenischer Ausvvahl der Samenspender publiziert wurden, schien 
ein "Termitenstaat" mit gelenkter Zeugung bevorzustehen. 

Dazu gesellte sich-wie hieı angefügt sei-die Sorge vor einem Mi/S
brauch ganz anderer Art: Auslândische Ârtze berichteten damals, da/S 
sie den Samen der Ehemânner heimlich mit Sperma fremder Spender 
vertauschten, um die besseren Erfolgschancen der heterologen Insemi
nation auszunutzen, ohne die Eheleute zu beunruhigen. Nun trat auch 
noch das Gespenst einer hinterhâltigen Tâuschung der um eine homo-
loge Insemination bemühten Eheleute auf den Plan . Der Arzt als "Herr 
über die Erbanlagen" in der Familie war für viele eine geradezu makab-
re Vorstellung. 

3 . Nach alledem kann es nicht mehr verwundern, da/S damals auch 
das moralische und standesethische Unwerturteil über die heterologe 
Insemination hart und kompromi/SIos war; es âu/ferte sich mit dem 
Pathos der Entrüstung. Die Heftigkeit mit der dies geschah, ist heute 
nur noch verstândüch, wenn man die Empfindlichkeit bedenkt, mit 
der die öffentliche Meinung in Deutschland in den 50 er Jahren auf 
aile Erscheinungen reagierte, die Assoziationen an die "Menschenzucht 
Ideen" des Nationalsozialismus weckten31. 

Das schârfste Verdikt traf den Samenspender: man sprach von 
"artifizieller Prostitution", von "Prostitution des Onanismus" und-
mit dem Blick auf die vielfach gezahlten Honorare- von einem "Laich-
gewerbe". 

Die heterologe Insemination erschien als "gynâkologischer Ehe-
bruch", das Verhâltnis der Beteiligten als "Ehe zu Dritt". Man be-

50 Vgl. dazu nâher: Uta Helling (Atım. 7), S. 24 ff. 
" Vgl. dazu: Ernst - Walter Hanack (Anm. 8), S. 175 ff, 178. 

file:///Virklichkeit
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klagte, da/S hier der Fortpflanzungsvorgang zu einem "Akt technischer 
Beliebigkeit" denaturiere. Man sprach auch davon, da/? der Ekemann 
zu einer blo/ten "Nummer" degradiert werde. Vor allem aber sah man 
in der heterologen Insemination eine unertrâgliche Emiedrigung der 
Frau und der Mutterschaft sowie eine Gefahr für Ehe und Familie. 

Den Ârzten riet man, sich mit solchen, "Perversitâten" und 
"schmutzigen Handlungen" nicht zu "besudeln"; heterologe Insemi-
nationen seien sittemvidrig und damit standeswidrig. Und vielfach 
baute man auf die "sittenbildende Kraft" des Strafrechts. 

4 . Weit weniger leidenschaftlich nehmen sich dagegen die juris-
tischen und kriminalpolitischen Ervvâgungen aus, die damals angestellt 
wurden. 

Dabei lasse ich die zahlreichen zivil-und personen-standsrechtli-
chen Fragen beiseite, die sich bei der heterologen Insemination stellten 
und stellen32: die Frage nach der Ehelichkeit des Kindes und deren 
Anfeehtbarkeit; nach der Art der Eintragung im standesamtlichen 
Geburtenbuch; nach Unterhaltsanspruch und Erbrecht des Kindes 
gegenüber dem Samenspender; nach den Folgen für das Ehescheidungs-
recht; nach der Nichtigkeit des Spendervertrags und des Arztvertrags; 
und schlie/Jlich nach Schadensersatzansprüchen gegen Spender und 
Arzt. Denn diese zivilrechtlichen Probleme sind mit Recht nicht als 
Grund für ein strafrechtliches Verbot der heterologen Insemination 
ins Feld geführt worden: Das Strafrecht ist zur Lösung solcher Fragen 
nicht berufen und löst sie auch nicht33. 

im Vordergrund der öffentlichen Diskussiön standen vielmehr 
die damals für ein Verbot der heterologen Insemination vorgebrach-
ten strafrechtlichen und kriminalpolitischen Argumente34. So verglich 
man die heterologe Insemination bei einer Ehefrau mit einem-damals 
noch strafbaren35-Ehebruch (§ 172 a.F. StGB): Zwar erfülle die 

Vgl. dazu nâher: Dieter Giesen (Anm. 7), S. 179 ff; Jürgen Pasquay (Anm. 1), S. 168 
ff; Uta Helling (Anm. 7), S. 71 ff; Ernst - Walter Hanack (Anm. 8), S. 185 ff. 
Allenfalls könnte ein strafrechtliches Verbot der heterologen Insemination Auswirkun-
gen für eine Vertragsnichtigkeit nach § 134 BGB und für eine Schadensersatzpflicht 
nach § 823 Abs. 2 BGB haben . Doch ist auch dies wegen des geschützten Rechtsguts 
und der Zielrichtung eines solchen Verbots (vgl. dazu den folgenden Abschnitt C) 
nicht sicher (vgl. allgemein: Palandı Kommentar zum BGB, 36. Aufl. 1977, Anm. 2 
zu§ 134 BGB und Anm. 9 zu § 823 BGB). 
Vgl. zum folgenden: Georg Schwalm wie Anm. 2; Bundestags - Drucfcsache İV/ 650, 
S. 357. 
§ 172 a.F. StGB ist durch Art. I Nr. 50 des Ersten Gesetzes zur Reform des Strafrechts 
vom 25. Juni 1969 (Bundesgesetzblatt 1969, Teil I, S. 645 ff) aufgehoben worden. 
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heterologe Insemination mangels eines "Beischlafs" den Straftatbe-
stand des Ehebruchs nicht36, doth gleich sie ihm im Unrechtsgehalt. 
Daran ândern audı eine Einwilligung der Beteiligten nichts, da diese 
-ebenso wie beim Delikt des Ehebruchs37-keine Befugnis zur Disposi-
tion über das geschützte Reehtsgut des öffentlichen Interesses an der 
Reinerhaltung der Ehe hâtten. - Den Unrechtsgehalt einer blutschân-
derischen Insemination folgerte man aus deren Âhnlichkeit mit dem 
(ebenfalls einen Beischlaf voraussetzenden) Delikt der Blutschande 
(§ 173 StGB) Und eine ohne Einwilligung der Frau öder gar mit Ge-
walt öder Drohung erfolgende heterologe Insemination verglich man 
im Unrechtsgehalt mit einer Notzucht (Vergewaltigung) und mit ei
ner Schândung'l -Diese Argumente erfa/?ten zwar nicht aile, aber 
doch die wichtigsten Fallgruppen der heterologen Insemination. Die 
verbliebenen Argumentationslücken versuchte man damals auf an-
dere Weise zu schlie/îen. 

Hinzukamen nâmlich verfassungsrechtliche und daraus abgeleite-
te strafrechtspolitische Gesichtspunkte; in ihnen schlugen sich vielfach 
die soeben geschilderten moralischen und standesethischen Wertungen 
nieder39. Man erblickte in jenen frühen Jahren nahezu einhellig in 
jeder heterologen Insemination eine Verletzung der grundgesetzlich 
geschützten Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG). Das gelte insbeson-
dere bei Anonymıtat des Samenspenders; denn hier werde der Ehemann 
zur "vertretbaren Grö/?e" degradiert; bei der Frau werde vorausge-
setzt, da/? sie ihren Ehemann als "austauschbar" hinnehme und techni-
schen Vorgângen die Wahl überlasse, von wem ihr Kind abstamme; 
vor allem aber werde das Menschenrecht des Kindes, seine blutsmâ/Si-
ge Abstammung zu erfahren, planmâ/Sig vereitelt. Jedoch auch dann, 
wenn der Samenspender den. Eheleuten bekannt sei, ândere sich am 

Vgl. zum Begriff des Ehebruchs als "Beischlaf" statt vieler: Entscheidungen des 
Reichsgerichts in Strafsachen (RGSt) Band 70, S. 173 ff (1974), mit Nachw. - Zur folg-
lich fehlenden Tatbestandsmâ|3igkeit der heterologen Insemination: Reinhart Maurach 
Deutsches Strafrecht, Besond. Teil, Lehrbuch, 5. Aufl. 1969, S. 413; Schönke-Schrö-
der, Kommentar zum StGB, 14. Aufl. 1969, Rand-Nr.2zu §172 StGB; eingehend: 
Dieter desen (Anm. 7), S. 217 ff. 
Vgl. dazu: Reinhart Maurach (Anm. 36) S. 414; Schönke-Schröder (Anm. 36), Rand-
Nr. 4 zu § 172 StGB: Die Einwilligung des Ehemannes beseitigte nicht die Rechts-
widrigkeit, sondern führte nur zum Verlust des Scheidungsrechts und damit mangels 
Scheidung der Ehe zur Unanvvendbarkeit des § 172 a. F. StGB. 
Vgl. dzau damals §§ 204, 207 des StGB-Entwurfs 1962 (BT-Drucks. İV/ 650); heute 
etwa §§ 177,179 Abs. 2 StGB. 
Vgl. zum folgenden nâher: Dürig (Abm. 20), Rand-Nr. 39 zu Art. 1 Anbs. 1 GG; 
Willi Geiger wie Anm. 14; Dieter Giesen (Anm. 7), S. 169 ff; Ernst-Walter Hanack 
(Anm. 8), S. 173-174; Bundestags-Drucksache İV/ 650, S. 357. 
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Verfassungsunrecht nichts, denn in jedem Faile komme auch noch 
ein Versto/S gegen den Grundgedanken des verfassungsrechtlichen 
Eheschutzes (Art. 6 Abs. 1 GG) hinzu, da nach der vom Grundgesetz 
vorgefundenen abendlândischen Auffassung im Begriff der "Ehe" die 
eheliche Vaterschaft mitgedacht sei. - Ganz konsequent wurde daher 
vielfach auch die heterologe Insemination bei einer unverheirateten 
Frau als.verfassungswidrig mi/Sbilligt, weil von ihr der verfassungs-
rechtlich geschützten Institution der Ehe noch eine zusâtzliche Gefahr 
der Untergrabung drohe, die der Staat nicht hinnehmen dürfe. - Dabei 
war es allgemeine Ansicht, da/3 an alledem auch eine Einwilligung der 
Beteiligten nichts ândere, weil es hier auch um den Schutz transperso-
naler Redchtsgüter gehe, in deren Verletzüng niemand mit rechtfer-
tigender Wirkung einwilligen könne. - Die Schlu/?folgerung ging da
her vielfach dahin, da/5 der Staat nicht nur das Recht, sondern auch die 
Pflicht zu einem-notfalls strafrechtlichen-Verbot jeder heterologen 
Insemination habe40. 

5. Was die zuletzt erwâhnte Frage nach dem Einşatz des Straf-
rechts anlangt, vvaren die Meinungen indessen-wie auch bei den Mi/J-
brâuchen der homologen Insemination-nicht einheitlich. Denn wenn 
auch die beteiligten Stelleri die heterologe Insemination einhellig ablehn-
ten, so befürvvorteten doch nur einige von ihnen-darunter einzelne 
Ârztevereinigungen-ein Verbot mit den Mitteln des Strafrechts41. 

Die GrOjSe Strafrechtskommission schlug jedoch schlie/Jlich aus 
der Summe der erörterten Argumente heraus einstimmig ein generelles 
strafrechtliches Verbot der heterologen Insemination vor42. Dabei 
spielte auch die Überlegung eine Rolle, da/J standesrechtüche Ma/3-
nahmen gegen Ârzte nicht genügten, weil es nctig sei, auch gegen Tâ-
ter einzuschreiten, die keine Ârzte seien43. 

C. 
Wir vvollen uns nunmehr der damals vorgeschlagenen Strafvor-

schrift selbest zuvvenden. Dabei lasse ich die mehreren divergierenden 
Gesetzesentvvürfe44 beiseite und befasse mich nur mit der Schlu/îfas-

40 Vgl. dazu insbesondere: Dûrig wie Anm. 39. - Zur heutigen Kritik an einer solchen 
Pönalisierungspflicht vgl. allgemein die Nachvveise in Anm. 24. 

41 Vgl. dazu die nâhere Darstellung in Bundestags-Drucksache IV / 650, S. 357; bei 
Georg / Schwalm wie Anm. 2; und bei Dieter Giesen (Anm. 7), S. 234 ff. 

42 Vgl. dazu: Georg Schwalm, Juristische Bemerkungen zur humanen artifiziellen Inse
mination in der Bundesrepublik Deutschland, in: Medizinische Klinik, 1974, S. 1554 
ff. 

" Vgl. dazu: Bundestags-Drucksache IV/ 650, S. 357. 
44 Vgl. dazu die Niederschriften wie Anm. 10; ferner § 203 des (überholten) Entvvurfs 

eines Strafgesetzbuchs - E 1960; dazu: Dieter Giesen (Anm. 7), S. 236 ff. 
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sung, welche die Bundesregierung schlie/Slich dem Deutschen Bundes-
tag vorgelegt hat. Die Bundesregierung hat damals den Erla/S eines 
besonderen Inseminationsgesetzes, wie sie (mit unterschiedlichem In-
halt) in manchen Staaten ervvogen wurden45, abgelehnt; sie hat die 
von ihr vorgeschlagene Strafnorm gegen die künstliche Samenüber-
tragung vielmehr in den Regierungsentwurf eines Strafgesetzbuchs von 
1962-E 1962- aufgenommen46. Dört hat sie die Vorschrift in den Titel 
"Straftaten gegen Ehe, Familie und Personenstand" eingestellt; sie 
hat damit zum Ausdruck gebracht, da/3 es in erster Linie um den 
Schutz transpersonaler Rechtsgüter gehe und da/? die Auswirkungen 
der Tat auf Rechtsgüter des einzelnen nur von sekundârer Bedeutung 
für das Wesen des Dellikts seien47. Der Regierüngsentwurf lautete: 

"§ 203 

(1) Wer eine küntstliche Samenübertragung bei einer Frau vor-
nimmt, wird mit Gefângnis his zu drei Jahren bestraft. 

(2) Eine Frau, die eine künstliche Samenübertragung bei sich vor-
nimmt öder zulâ/ft, wird mit Gefângnis bis zu einem Jahr öder mit 
Strafhaft bestraft. 

(3) Die Absâtze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn ein Arzt 
Samen des Ehemannes bei dessen Ehefrau mit Einwiligung beider Ehe-
gatten öder eine Frau bei sich Samen ihres Ehemannes mit dessen Ein-
willigung übertrâgt. 

(4) Wird die Tat des Absatzes 1 ohne Einwilligung der Frau be-
gangen, so ist die Strafe Gefângnis nicht unter seths Monaten." 

Der ungevröhnliche und daher ungewohnte Aufbau dieser Vor
schrift lâ/St es mir ratsam erscheinen, die Gesetzestechnik zu verdeut-
lichen und die Reichweite des Straftatbestands leitsatzartig heraus-
zustellen48: 
45 Vgl. dazu besonders: Hans Dölle (Anm. 29), S. 247 ff; Gerhard Simson, Die Insemi-

nation, in JZ 1953, S. 480 ff; Gerhard Luther, Zur künstlichen Insemination, in Zeit-
schrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ), 1960, S. 429 ff.-Zur Beurteilung der 
künstlichen Samenübertragung im auslândischen Recht vgl. Herbert Heiss (Anm. 6), 
S. 412 ff. 

" Vgl. Bundestags-Drucksache IV / 650. 
47 Vgl. dazu: Hermann Blei, Der Strafrechtsschutz von Familienordnung und Familien-

pflichten, in FamRZ 1961, s. 137 ff.-Das war in den Beratungen der Gro(3en Straf-
rechtskommission zunâchst umstritten; vgl. dazu: Niederschriften (Anm. 10), Bd. 
7, S. 205 ff, und Bd. 10, S. 327.-Zum Verhâltnis von primârem und sekundârem Rechts-
gut einer Strafnorm vgl. allgemein: Hans Lüttger in Ankara Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi Dergisi 1971, S. 231 ff (236-237). 

48 Vgl. zumfolgenden: Bundestagsdrucksache IV/ 650, S. 358; Georg Schwalm wie Anm. 
2; Dieter Giesen (Anm. 7), S. 236 ff. 
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Absatz 1 und Absatz 2 verboten zunâchst (grundsâtzlich) jede 
Insemination, und zwar richtete sich das Verbot des Absatzes 2 an die 
Frau und das Verbot des Absatzes 1 an aile anderen Personen. Absatz 
3 enthielt aber -negativ als Ausnahmen formuliert-einen zweifachen 
Taibestandsausschlufi, nâmlich: 

1. für die mit Einwilligung beider Ehegatten durch einen Arzt 
Vorgenommene homologe Insemination, und. 

2 . für die von einer Ehefrau mit Einwilligung ihres Ehemannes 
bei sich selbst vorgenommene homologe Insemination. 

Diese beiden Fâlle-die konsentierte homologe Insemination durch 
einen Arzt und die konsentierte homologe Selbstinsemination - fielen 
also nicht unter den Straftatbestand. Der Tatbestand er/afite mithin nur 
noch folgende Faile, bei deren Aufzâhlung ich mich nicht am Geset-
zesaufbau, sondern an Sachgruppen orientiere: 

1. die heterologe Insemination schlechthin; gleichgültig, ob sie 
mit Einvvilligung der Beteiligten und ob sie durch einen Arzt öder einen 
Nichtarzt-einschlie^lich der Selbst-Insemination-erfolgte; 

2 . die homologe Insemination nur in folgenden Fâllen: 

a) wenn sie durch einen Nicbtarzt erfolgte; 
(Ausnahme: die erwâhnte konsentierte homologe Selbst-Inse-
mination); 

b) wenn sie zwar durch einen Arzt, aber ohne Einvvilligung beider 
Ehegatten erfolgte; 

c) wenn sie als Selbst - Insemination ohne Einvvilligung des Ehe
mannes erfolgte. 

Strafbar sollte in diesen Fâllen jedoch nur die vorsâ.tzliche Bege-
hung sein49. Mithin wâre beispielsweise ein in gutem Glauben handeln-
der Arzt straflos geblieben, dem die Eheleute unter Vorspiegelung 
einer homologen Insemination fremdes Sperma untergeschoben hâtten; 
ebenso ein Arzt, der bei der Vomahme einer homologen Insemination 
infolge eines Mi/Sverstândnisses irrig ein Einverstândnis der Ehegatten 
angenommen hâtte; und schlie/Slich auch ein Arzt, der die bei ihm zur 
Vomahme einer Insemination erscheinenden Personen irrtümlich für 

49 im deutschen Strafrecht ist Fahriâssigkeit nur strafbar, wenn dies im Gesetz aus-
drücldich bestimmt ist (vgl. zum damaligen Recht: Schönke-Schröder, wieAnm. 36, 
Rand-Nr. 149 zu § 59 a. F. StGB; heute: § 15 n.F. StGB); dies war in § 203 des StGB" 
-E 1962 nicht der Fail. 
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verheiratet gehalten hâtte50. Tn solchen F ailen hâtte das Handeln des 
Arztes51 nur durch einen zusâtzlichen Fahrlâssigkeitstatbestand erfa/St 
vverden können; eine Pönalisierung der fahrlâssigen Begehung wur-
de indessen von der Bundesregierung abgelehnt, vveil man darauf ver-
traute, da/S die Arzte sich durch. die Art und Weise der Vornahme von 
homologen Inseminationen selbst gegen Tâuschungen und sonstige 
Irrtümer schützen vvürden, so da/? derartige Faile eine Seltenheit blei-
ben würden52. 

Die angedrohten Strafen \varen nach Tâterkategorien abgestuft53. 
Die mildeste Strafe drohte der Frau, die eine verbotene Selbstinsemina-
tion vornahm öder eine verbotene Insemination durch einen anderen 
bei sich zulie/3 (Absatz 2), weil hierschuldmindernde Beweggründe 
wie die unerfüllte Sehnsucht nach einem Kinde - zu berücksichtigen 
waren. Höher hingegen war der Strafrahmen für aile anderen als Tâ-
ter an einer verbotenen Insemination beteiligten Personen (Absatz 1); 
ihre Strafe wurde für den qualifizierten Fail, da/? die Einvvilligung der 
Frau fehlte, noch vveiter geschârft (Absatz 4). Damıt sollte dem er-
höhten Unrechtsgehalt j,;ner an Vergewaltigung und Schândung gren-
zenden Faile Rechnung getragen weıden, in denen die Insemination 
unter Tâuschung der Frau, mit Gewalt öder unter Drohungen erfolgte. 

Der Versuch einer verbotenen Insemination sollte nach dem Ent-
wurf straflos bleiben34, und zwar aus einem doppelten Grunde: Die 
Tat wâre ja - wie eingangs emâhnt5 5 - schon mit dem Heranbringen 

50 Aus dem Verhâltnis von Abs. 3 zu Abs. 1 des § 203 ergab sich, da(3 die Herkunft des 
Spermas, das Fehlen einer Einwilligung und der Personenstand in den einzelnen Fall-
gruppen jeweils (ungeschriebene) Tatbestandsmerkmale waren (vgl. dazu: Hans-
Heinrich Jescheck in Niederschriften, wie Anm. 10, Band 10, S. 326; Bundestags-
Drucksache IV / 650, S. 358). Der Irrtum über ein Tatbestansdmerkmal schlieflt aber 
den Vorsatz aus (vgl. § 59 a. F. StGB; § 16 Abs. 1 Satz 1 n.F. StGB). 

51 Die Beteiligten, die sich (etwa mittels einer Tâuschung) des unvorsâtzlich handelnden 
Arztes als Werkzeug zur Vornahme einer verbotenen Insemination bedienten, wâren 
freilich in der Regel selbst als "mittelbare" Tâter strafbar gevvesen (vgl. Georg 
Schwalm, wie Anm. 2). 

52 Vgl. Bundestags-Drucksache IV / 650, S. 358.-Dies war in den Beratungen der Gro-
pen Strafrechtskommission umstritten gewesen; vgl. Niederschriften (wie Anm. 10), 
S. 326 ff.-Kritisch dazu: Dieter desen (Anm. 7), S. 245 ff. 

55 Vgl. zum folgenden: Bundestags-Drucksache İV/ 650, S. 358. 
54 Bei § 203 des StGB - E 1962 handelte es sich um ein Vergehen (früher: § 1 a.F. StGB; 

heute: §12 n.F. StGB). Der Versuch eines Vergehens ist imdeutschen Strafrecht nur 
strafbar, wenn dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist (früher: § 43 Abs. 2 a. F. 
StGB; heute: § 23 n.F. StGB). § 203 enthielt aber eine solche Bestimmung über die 
Versuchsstrafbarkeit nicht. 

55 Vgl. dazu oben Abschnitt A I. 
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des Spermas des Mannes an die Fortpfîanzungsorgane der Frau (also 
schon mit dem Einbringen in die Scheide) rechtlich "vollendet" gewe-
sen, weil es per definitionem auf einen Befruchtungserfolg nicht ankam. 
Und für eine Pönalisierung der vorher liegenden Versuchshandlungen 
vvurde ein kriminalpolitisches Bedürfnis verneint. Erst recht sah man 
daher von zusâtzlichen Strafvorschriften gegen noch weiter im Vorfeld 
liegende Vorbereitungshandlungen ab56. Somit wâren beispielsweise 
straflos geblieben: die Errichtung einer Spermabank und die Samen-
spende für eine Spermabank57. 

Die Strafbarkeit der Teilnehmer folgte den allgemeinen Regeln58. 
So wâren bei der Vornahme einer heterologen Insemination beispiels-
weise der Ehemann, der sie angeregt, ihr zugestimmt öder sie geduldet 
hâtte, sovvie der Dritte, der seinen Samen bewujSt dafür gespendet 
hâtte, in der Regel als Anstifter beziehungsweise als Gehilfen strafbar 
gevresen59. 

Der Straftatbestand war wegen des öffentlichen Interesses am 
Schutz der transpersonalen Rechtsgüter als Offizialdelikt ausgestaltet; 
zur Verfolgung hâtte es also eines Strafantrags nicht bedurft60. 

Ergânzend trat noch eine im Allgemeinen Teildes StGB-Entwurfs 
1962 (in §5 Abs. 1 Nr. 13) vorgeschlagene Vorschrift über den râutn-
lichen Anwendungsbereich der Strafnorm hinzu: Die verbotene Inse-

" Vgl. zum Ganzen: Bundestags-Drucksache İV/650, S. 358; Niederschriften (Anm. 
10), Band 10, S. 321; fcritisch dazu: Dieter Giesen (Anm. 7), S. 247 f. 

" in diesen Fâllen schied auch eine Strafbarkeit wegen Beihilfe aus, weil es an einer 
"konkreten" Haupttat (= einer "bestimmten" verbotenen Insemination) fehlte, von 
deren Vorliegen und Kenntnis nach deutschem Recht die Strafbarkeit des Gehilfen 
abhângt (vgl; allgemein: Eduard Dreher, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 37. Auf-
lage 1977, Rand-Nr. 8 und 9 zu § 27 StGB; hier speziell: Georg Schwalm vvie Anm. 2). 

•* Frûher: §§48,49, 50 a.F. StGB; heute: §§ 26, 27, 29 n.F. StGB. 
•• Vgl. dazu: Bundestags-Durcksache IV / 650, S. 358; Dieter Giesen (Anm. 7). S. 243. 

Zur "psychischen" Beihilfe allgemein: Eduard Dreher (Anm. 57), Rand - Nr. 7 zu § 
27 StGB.-Die Streitfrage, ob die eine verbotene Insemination bei sich duldende Frau 
wegen Beihilfe zur Insemination durch den Dritten strafbar sei öder aber als sogenann-
te "notvvendige" Teilnehmerin (dazu: Eduard Dreher, a.a. O., Rand-Nr. 6 bis 8 
vor § 25 StGB) straflos bleibe, konnte nicht auftauchen, weil der Gesetzesentvvurf 
(in seinem Absatz 2) die "Zulassung" einer verbotenen Insemination durch die Frau 
gesondert als râ/erschaftliche Begehungsform unter Strafe stellte (vgl. dazu 
Georg Schv/alm, vvie Anm. 2; Dieter Giesen, a.a.O., S. 241 f). 

" im Faile einer verbotenen Insemination mit Einwilligung aller Beteiligten wâre ohne-
hin niemand vorhanden gewesen, der den Strafantrag hâtte stellen können (vgl. Ge
org Schwalm, wie Anm. 2). -Ebenso war es nicht. Voraussetzung der Strafbarkeit, 
da8 die Ehe vvegen der verbotenen Insemination geschieden sei; bei Einverstândnis bei-
der Ehegatten (vgl. Anm. 37) sowie bei Insemination an einer «nverheirateten Frau 
wâre dies ohnehin ausgeschieden (vgl. Dieter Giesen, Anm. 7, S. 247). 
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mination sollte auch dann strafbar sein, wenn sie im Ausland vorge-
nomnıen würde, sofern der Tâter zur Zeit der Tat Deutscher sei und im 
Inland seinen Wohnsitz öder gewöhnlichen Aufenthalt habe. Diese 
Vorschrift sollte Umgehungen des Gesetzes vorbeııgen, weil bei hâu-
figen Verlegungen der Tat ins Ausland der kriminalpolitische Erfolg 
der Strafandrohung vereitelt werde61. 

D. 
Als dieser Gesetzesentwurf 1962 im Parlament eingebracht wurde, 

waren seine Intentionen noch eines zwar nicht einhelligen, aber doch 
weitgehenden Konsenses sicher. Manche Autoren kritisierten den Ent-
wurf sogar, weil er nicht weit genug gehe: Di e vorgeschlagene Straf-
losigkeit der fahrlâssigen Begehung sowie des Versucbs und der Vor-
bereitungshandlungen. gefahrde seine kriminalpolitischen Ziele62. 

Doch dann schlug die öffentliche Meinung um. Schon auf dem 
9. Tnterntaionalen Strafrechtskongre/3 1964 in Den Haag stie/3 die 
deutsche Gesetzesinitiative bei den auslândischen Delegationen auf 
Ablehnung und völliges Unverstândnis; die Debatten offenbarten eine 
"normative Isolierung" der Bundesrepublik. Der Kongre/3 besdılo/î 
mit gro/3er Mehrheit, da/9 die heterologe Insemination nicht durch 
Strafgesetze verboten werden solle, es sei denn, da/3 der Eingriff oh-
ne EimviHigung der Frau vorgenommen werde63. -1968 sprach sich 
der von 16 deutschen und schweizerischen Strafrechtslehrern verfa/3-
te "Alternativ-Entvvurf eines Strafgesetzbuchs" eindringlich gegen 
den von der Bundesregierung vorgeschlagenen Straftatbestand der 
künstlichen Samenübertragung aus64.- 1970 nahm deı 73. Deutsche 
Ârztetag in Stuttgart das frühere Verdikt vom Jahre 1959 zurück und 
bechlo/?, da/S die heterologe Insemination nicht mehr als standeswid-
rig gelten könne65.- Und im selben Jahre 1970 erklârte der damalige 
Bundesjustizminister im Deutschen Bundestag, die Bundesregierung 
denke nicht mehr an eine solche Vorschrift66.- Begleitet waren diese 
Verlautbarungen von emer Fulle ablehnender literarischer Stellung-
nahmen. Der Entwurf ist bekanntlich nicht Gesetz gevvorden. 

61 Vgl. Bundestags-Drucksache IV / 650, S. 358-359. 
6i Vgl. dazu besonders : Dieter Giesen (Anm. 7), S. 246 ff. 
63 Vgl. dazu: Günter Blau, Kongreflbericht, in FamRZ 1965, S. 244; Richard Sturm, 

Kongrepbericht, in JZ 1965, S. 376.-Kritisch dazu: Dieter Giesen, Zur Strafvvürdig-
keit der Delikte gegen Familie und Sittlichkeit, in FamRZ 1965, S. 248 ff. 

64 Vgl. Alternativ-Entvvurf eines StGB, Besond. Teil, (u. a.) Straftaten gegen Ehe, 
Familie und Personenstand (hrsggbn. Von Baumann u. a)., 1968, S. 73 ff. 

65 Wortlaut des Beschlusses bei: Georg Schwalm wie Amn. 42. 
06 Vgl. dazu: Ernst-VValter Hanack (Anm. 8), s. 180, mit Nachvveisen. 
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Was aber hatte diesen Sinneswandel in der 2. Phase der Entwick-
lung veranla/ft? Bei der Schilderung der Gründefür diesen Umschwung61 

beginne ich mit den Ervvâgungen zur (nicht qualifizierten, also insbe-
sondere konsentierten) heterologen Insemination und schlie/te die 
Überlegungen zu den geschilderten Mi/Jbrâuchen der homologen und 
zu den qualifizierten Fâllen der heterologen Insemination an. 

I. 

1. Schon das Grundmotiv der Gesetzesinitiative traf nicht zu. 
Die artifizielle Insemination ist in der Bundesrepublik Deutschland 
keineswegs zu der befürchteten "Massenerscheinung" ausgeartet. 
Auch wenn man unterstellt, da/3 die zeitweillige moralische Verdam-
mung der künstlichen Samenübertragung manche Ârzte über ihre 
Inseminationspraxis schweigen lâ/9t, besteht doch-wie früher geschil-
dert-Einigkeit darüber, da/? wir von "amerikanischen Verhâltnissen" 
zahlenmâ^ig weit entfernt sind. Nichts spricht dafür, da/? sich dies 
ândern wird. Und es fehlt nach wie vor jeder Bevveis dafür, vvelche 
zahlenmâ/Sige Bedeutung der Anteil der heterologen Inseminationen 
bei uns hat. 

2 . Die mit der heterologen Insemination möglicherweise ver-
bundenen sozial-psychologischen Gefahren sind offensichtlich ma/5-
los übertrieben worden: 

Schon bald wurden ârztliche Berichte über auslândische und 
inlândische Erfahrungen bekannt, denen zufolge die Ehen mit einem 
durch heterologe Insemination gezeugten Kind sich ebenso harmo-
nisch entwickelten wie Ehen mit einem adoptierten Kind68. Auch 
wenn dies gewi/3 nicht ausnahmslos gelten wird, so entfiel damit doch 
die bisherige Annahme von über Einzelfâlle hinausgehenden Gefah
ren für den Bestand der Ehen. Die in vereinzelten âlteren Berichten 
erwâbnten negativen Erfahrungen waren ersichtlich voreilig und in 
einer empirisch-wissenschaftlich fragvvürdigen Weise zu typischen 

Vgl. zum folgenden nâher: Günther Kaiser (Anm. 8) S. 69 ff u. S. 89 ff; Ernst-Wal-
ter Hanack (Anm. 8), S. 178 ff; Günther Kaiser, Einflup der Fortschritte der Biolo-
gie und der Medizin auf das Strafrecht, in: Deutsche Lândesreferate zum VIII. Inter-
nationalen Kongre^ für Rechtsvergleichung (Pescara 1970), Beiheft zur Zeitschrift 
für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW), 1971, S. 9 ff; Alternativ - Entwurf 
eines StGB (Anm. 64), S. 73 ff; auch: Jürgen Pasquay (Anm. 1), S.. 226 ff. 
Vgl. dazu besonders: Ingrid Beuerlein, Die küntsliche Samenübertragung beim Men-
schen im angloamerikanischen Bereich, Beitrâge zur Sexualforschung, Heft29,1963, 
S. 57 ff; Gerhard Ockel, Therapeutische heterologe Insemination, in Deutsches Ârz-
teblatt (DÂ), 1967, S. 1533 ff, 1570 ff, 1067 ff; Günther Kaiser (Anm. 8), S. 93. 
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und generellen Inseminationsgefahren "hochgerechnet" worden. 
Reprâsentative empirische Erhebungen über durch heterologe Inse-
minationen verursachte Ehezerrüttungen gibt es indessen in der Bun-
desrepublik bis heute nicht. Ob aber der Gesetzgeber zwar logisch 
mögliche, jedoch nicht ervveislich in relevantem Ausma/? auftretende 
schâdliche Auswirkungen öder Gefâhrdungen zum Anla/? nehmen 
darf, Strafvorscbriften "auf Vorrat" zu schaffen, ist heute zunehmend 
umstritten und wird gerade in userem Faile zumeist verneint. 

Da/? eine Kind, wenn es von seiner Zeugung durch heterologe 
Insemination erfâhrt, psychisch gefâhrdet sein kann, ist freilich nie 
bestritten worden. Ein empirischer Beweis dafür, da/S eine solche 
Gefahr dann hâufiger sei öder schvverer wiege, als wenn ein Kind von 
seiner Zeugung durch au/terehelichen Geshclechtsverkehr (insbeson-
dere durch Ehebruch) erfâhrt, existiert jedoch nicht. Kein vernünf-
tiger Mensch denkt aber daran, den - gewi(8 weitaus hâufigeren - au-
/terehelichen Geschlechtsverkehr wegen der einem dabei gezeugten 
Kinde nicht selten drohenden psychischen Gefâhrdung bei Strafe 
zu verbieten. Für "zweierlei Ma/S" ist dann aber gewi/3 kein Raum. 

3 • Auch die so düster ausgemalten biologischen Gefahren der 
heterologen Insemination verloren bei nâherer Betrachtung ihre 
Schrecken: 

Was zunâcht die Inzestgefahr bei der heterologen Insemination 
angeht, so könnte sogar dahinstehen, wie gro/J sie wirklich ist und ob 
sie-namentlich beim Rückgriff auf Samenbanken- überhaupt noch 
eine me^bare Relevanz hat; denn mit ihr lie/? und lâ/?t sich ein gene-
relles strafrechtlicbes Verbot der heterologen Insemination ohnehin 
nicht rechtfertigen. Zur Vermeidung der Inzestgefahr vvürde es nâm-
lich genügen, die (heterologe) Insemination durch Nichtârzte zu ver
bieten sowie die Anonymitât der Samenspender gegenüber den inse-
minierenden Ârzten zu untersagen; denn die deutschen Ârzte würden 
fraglos das überlieferte und bei uns auch heute noch fast unangefoch-
tene Inzest-Tabu respektieren. Dann aber ist unter diesem Blickwin-
kel eine Rechtfertigung für ein weit darüberhinausgehendes generell-
es strafechtliches Verbot der heterologen Insemination nicht erkenn-
bar: Strafrecht ist unbestritten die "ultima ratio" im Instrumentari-
um des Gesetzgebers; die Schaffung von Strafrecht kommt schon nach 
dem "Prinzip der Verhâltnismâ/Sigkeit" nur dann und nur insoweit, 
in Frage, als dies zur Gewâhrleistung notwendigen Rechtsgüter-
schutzes unerlâ/Sich ist69. - Doch ist es sogar fraglich, ob unter dem 

69 Vgl. BVerfGE Band 39, S. 1 ff (44 ff). 
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Gesichtspunkt der Inzestgefahr überhaupt gesetzliche Ma/fnahmen 
erforderlich sind, weil blutschânderische Inseminationen in der Bun-
desrepublik bis heute nicht bekannt geworden sind. Allem Anschein 
nach würden auch solche Teilverbote nur bedenkliche "Strafgesetze 
auf Vorrat" gegen eine lediglich veımutete, nicht aber real vorhan-
dene Gefahr darstellen. 

Freilich habe ich im Zusammenhang mit den vermeintlichen bi-
ologischen Gefahren der heterologen Insemination auch einzelne 
spektakulâre auslândische Ereignisse erwâhnt: die Übertragung von 
Samen eines "toten Vaters", den bewujSten Rückgrifft auf einen na-
he venvandten Samenspender und "die arglistige Tâuschung der Ehe-
leute über die "Fremdheit" des übertragenen Samens durch einen Arzt. 
Indessen handelte es sich dabei um ganz singulâre Ereignisse, die in 
der Bundesrepublik keine nachweislichen Parallelen haben; sie zum 
"Ma/? aller Dinge" zu machen, hat gewi/S mit seriösen legislatorischen 
Ervvâgungen nichts mehr zu tun. - Und was die ebenfalls beschworene 
Gefahr einer "eugenisch gelenkten Zuchtwahl" anlangt, so handelt 
es sich beim Blick auf die damaligen und heutigen Verhâltnisse in der 
Bundesrepublik ohnehin nur um futuristische Spekulationen. 

Alles in allem zeigt sich gerade bei den vermeintlichen biologi-
schen Gefahren der heterologen Insemination deutüch, wie seltsam 
irreal die Erwâgungen der "Vâter des Gesetzesentwurfs" waren. 

4 . Die bei erster, flüchtiger Betrachtung so gewichtig erschei-
nenden juristischen und kriminalpolitischen Argumente tragen ein ge-
nerelles strafrechtliches Verbot der heterologen Insemination eben
falls nicht: 

Dabei mağ - im ohnehin nicht zu schlichtenden Streit der Mei-
nungen - einmal unterstellt werden, da/3 jede (also auch die konsen-
tierte) heterologe Insemination die Menschenwürde (Art. 1 Abs. I GG) 
verletze, so kurios und befremdlich es für einen Strafrechtler auch ist, 
wie undifferenziert hier oft der Schutz der Menschenwürde vor ihrem 
Trâger selbst einbezogen wird und wie unkritisch dabei oft die Men-
schenwürde eines noch gar nicht gezeugten Trâgers unterstellt wird70. 
Denn es ist heute wohl unstreitig, da,8 eine drohende Verletzung der 
Menschenwürde allein noch kein Pönalisierungsgebot begründet71. 
Das zeigt sich besonders deutlich an dem so bestechend klingenden 

'0 Vgl. zum Ganzen nâher: Jürgen Pasquay (Anm. 1), S. 141 ff; Günther Kaiser (Anm. 8), 
S. 73 ff. 

71 Vgl. dazu Anm. 19 und 24. , 
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Argument, die heterologe Insemination vereitele vielfach das Men-
schenrecht des Kindes, seine blutsmâ/îige Abstammung zu erfahren. 
Denn auch wahlloser Geschlechtsverkehr bıingt die dabei gezeugten 
Kinder sehr cft um ihr natürliches Recht auf Klârung ihrer Abstamm
ung, ohne da/? jemals erwogen worden wâre, aus der Menschenwür-
de des Kindes die Forderung nach Bestrafung sokh wahllosen Ge-
schlechtsverkehrs abzuleiten. - Aber auch die vielfach betonte Beson-
derheit, da/3 bei Anonymitât des Samenspenders (einschlie/Slich der 
Verwendung eines Spermagemischs) jener "Vereitelungseffekt" plan-
voll beabsichtigt sei, rechtfertigt kein generelles strafrechtliches Ver-
bot der heterologen Insemination; sie taugt nicht einmal zur Begrün-
dung eines sfra/rechtlichen Tef/verbots für den Fail "anonymer" he-
terologer Inseminationen. Denn wenn anonyme Samenspenden ganz 
unterbunden werden solleri, wâre die Postulierang einer primâren 
und unbedingten zr,'//rechtlichen Unterhaltspflicht des mit "anony-
mem" Sperma inseminierenden Arztes öder Nichtarztes gegenüber 
dem dabei gezeugten Kini7 ' - angesichts ihrer Jahrzehnte vvâhrenden 
Last - eine weitaus wirksamere Sicherung als ein strafrechtliches Ver-
bot; von anderen, vreniger weitgehenden zivilrechtlichen Lösungs-
vorschlâgen des Schrifttums ganz zu schweigen73. Dann aber drânpt 
sich die Schlu/3folgerung auf, da/5 es hier cffensichtlich an der für ei-
nen Einsatz des Strafrechts unverzichtbaren Voraussetzung des "ul-
tima-ratio-Charakters ' fehlt. 

Da/S der weiter ins Feld geführte grundgesetzliche Schutz der Ehe 
and der ehelirhen Vaterschaft (Art. 6 Abs. 1 GG) eine Pönalisierung 
der heterologen Insemination erfordere, kann heute ernstlich nicht 
mehı behauptet vrerden. Denn so gewi/3 Ehe und Familie unter dem 
besonderen Schutz des Staates stehen, so sicher braucht dieser 
Schutz nicht mit den Mitteln des Strafrechts zu erfolgen74. Da/3 dies 
auch die Auffassung des deutschen Gesetzgebers ist, folgt aus der 
Aufhebung der früheren Strafvorschrift gegen Ehebruch. (§ 172 a. 
F. StGB)75. Damit ist zugleich jenem kriminalpolitischen Argument 
der Boden entzogen, das aus der Rechtsâhnlichkeit der heterologen 
Insemination mit einem fchebruch die Notwendigkeit einer Strafvor
schrift auch gegen sie folgern vvollte. Es ist Sache des Zivilrechts et-
wa notvvendige Konsequenzen aus der Existenz heterologer Insemi-
72 Vgl. zu den verwickelten Voraussetzungen einer "Schadensersatzpflicht" des Arztes 

im geltenden deutschen Zivilrecht: Dieter Giesen (Anm. 7), S. 193 ff. u. S. 201 ff; Uta 
Helling (Anm. 7), S. 92 ff; Ernst-Walter Hanack (Anm. 8), S. 187 ff. 

73 Vgl. dazu bezs.: Jürgen Pasquay (Anm. 1), S. 189 ff. 
74 Vgl. Anm. 69. 
75 Vgl. Anm. 35. 
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nationen zu ziehen; ob das geltende Zivilrecht dazu ausreicht öder 
ob es ergânzt vverden mü/fte, ist keine strafrechtliche Frage76. 

5. So bleibt noch das moralische und soziaiethische Unwertut-
teil über die heterologe Insemination, das eine so gro/Se Rolle für den 
Pönalisierungsvorscblag gespielt hatte77. Es rechtfertigt indessen -
wie im Ergebnis heute wohl unstreitig ist - ein strafrechtlich.es Verbot 
der heterologen Insemination ebenfalls nicht. Das lâ/St sich auf zwei-
fache Weise begründen: 

Man karnı - mit manchen Autoren - darauf abheben, da/3 die 
ethischen Grundanschauungen eines Volkes in stândigem Wandel 
begriffen sind und da/S sie sich - wie insbesondere die geschilderte 
Resolution des Deutschen Ârztetages 1970 zeigt - hinsichtlich der Be-
vvertung der heterologen Insemination bei uns tatsâchlich gewandelt 
haben. Dann entfâllt der Fortbestand jenes sozialethischen Unwert-
urteils. 

indessen liegen die Grimde der lrrelevanz des sozialethischen 
Unwerturteils für die Frage einer Pönalisierung der heterologen In
semination früher und tiefer78: Es ist nicbt Aufgabe des Strafrechts, 
die Anforderungen des "Sittengesetzes" - um ihrer selbst willen - durch-
zusetzen; in einer pluralistischen Gesellschaft mit divergierenden et
hischen Grundanschauungen kann dies gar nicht sein. Dört ist das 
Strafrecht nicht mehr die "moralische İnstanz ' des Bürgers und auch 
kein "ethisches Minimum". Dört ist - wie es ein skeptisches Mitghed 
der Gro/Sen Strafrechtskommission gennannt hat79 - der Strafgeset~-
geber nicht "Gottes Lordsiegelbevrahrer" auf Erden. Aufgabe des 
Strafrechts ist es vielmehr80, das soziale Zusammenleben von Men-
schen zweckmâ/Sig zu regeln, sich dabei auf den Schutz der Grundvver-
te der Sozialordnung zu beschrânken und auch dört nur als ultima 
ratio und nur bei Verhaltenşweisen von erweislich relevanter sozialer 
Schâdlichkeit einzugreifen. Gerade an den beiden letztgenannten 
Voraussetzungen fehlt es hier, wie nun nicht mehr wiederholt zu wer-
den braucht. 

" Vgl. dazu nâher: Dieter Giesen (An. m 7) S. 179 ff. 
" Vgl. Bundestags-Drucksache IV / 650, S. 357. 
™ Vgl. zum, folgenden nâher: Baumann-fVeber, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 

1977, S. 7 ff u. S. 26 ff; Hans Lüttger in JR 1969, s. 445 ff (448), und in Beitrâge zur 
gerichtlichen Medizin (Wien), 1970, S. 23 ff (29). 

" Vgl. Kari Schöfer in Niederschriften (Anm. 10), Band 10, S. 336. 
" Vgl. zum folgenden nâher: Hans-Heinirich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, All

gemeiner Teil, 2. Aufl. 1972, S. 1 ff u. S. 32 ff. 

http://strafrechtlich.es
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6. Doch kommt noch eine andere Überlegung hinzu: der-heute 
nahezu einhellige - Zweifel an der Eignung einer solchen Strafnorm zur 
Erreichung des mit ihr erstrebten Zweckes einer generellen Unterbin-
dung von heterologen Inseminationen81. 

Es ist zunâchst in hohem Ma/te fraglich, ob eine solche Strafnorm 
eine nennenswerte Abschreckungswirkung haben würde. Die Erfah-
rungen mit der (früheren) Strafnorm gegen Abtreibımg82 leğen viel-
mehr den Schlu/J nahe, da/? auch bei der heterologen Insemination 
die Heimlichkeit ihrer Vornahme im IntimbereLh und das Fehlen 
effektiver Aufklârungsmöglichkeiten zu hohen Dunkelziffern führen 
würden. Damit ergeben sidı aber sohwerwiegende Bedenken gegen 
die Schaffung einer solchen Strafnorm, weil das nicht behebbare Be-
stehen hoher Dunkelziffern auf die Dauer dieAutoritât der Recbts-
ordnung nicht ungeschâdigt lâ/ft". 

Doch würde eine solche Strafnorm aller Voraussicht nach noch 
aus einem anderen Grunde mehr Schaden als Nutzen stiften. Ebenso 
wie bei der Abtreibung kann nâmlich davon ausgegangen werden, 
da/S mit dem dann zu erwartenden Ausscheiden vieler Ârzte eine ver-
stârkte Tâtigkeit von unseriösen "Helfern" und fragwürdigen "Kurp-
fuschern" einsetzen würde. Dann aber wâren die von inseminierenden 
Ârzten pflichtgemâ/3 beachteten medizinischen, psychologischen und 
biologischen Aspekte der heterologen Insemination mit Sicherheit 
nicht gewâhrleistet. Die Strafnorm würde die bisher überwiegend 
hypothetischen Risiken mithin Wirklichkeit werden lassen. 

Dunkelfeld und Kurpfuschertum vürden also die Norm voraus-
sichtlich zu einer "leerlaufenden Deklaration" entwerten, bei der man 
dann mit Rücksicht auf die shcâdlichen Auswirkungen nicht einmal 
nur von blo/Ser "Plakatwirkung" reden könnte84. 

Es spricht also alles gegen ein generelles strafrechtliches Verbot 
der heterologen Insemination. 

Vgl. zum folgenden nâher: Günther Kaiser (Anm. 8), S. 89 ff; Günther Kaistr (Anm. 
67), S. 15 ff; Ernst-Walter Hanack (Anm. 8), S. 179 f u. S. 194 f; Alternativ-Entvvurf 
(Anm. 64), S. 74. 
Vgl. dazu: Hans Lüttger in JR 1969, S. 445 ff (451), und in Beitrâge zur gerichtlichen 
Medizin (Wien), 1970, S. 23 ff (35 f). 
Vgl. dazu: Roman Herzog in JR 1969, s. 441 ff (445); Hans Lüttger in: 26. Österrei-
chischer Ârztekongrep, Van~Swieten-Tagung wien 1972, S. 11 ff (25). 
Vgl. Anm. 81. 
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I I . 

Ganz anders liegt es bei den früher geschilderten Mi/Jbrâuchen 
der homologen Insemination und bei den erwahnten qualifizierten 
Forman der heterologen Insemination. Dabei lasse ich die Faile einer 
Inseminierung dmxh Nichtârzte au^er Betracht, weil auch bei ihnen 
mangels nachweislicher praktischer Relevanz ein Pönaİisierungsbe-
dürfnis nicht konstruierbar ist85. Gemeint sind vielmehr die Faile, 
in denen die (homologe öder heterologe) Insemination ohne Einmlli-
gung beider Ehegatten öder gar unter Anwendung von Gewalt, Droh-
ung öder T&uschung der Frau vorgenommen vvird. in diesen Fâllen 
waren und sind StrafVürdigkeit und Strafberdürfnis unbestritten 
und unbestreitbar. Die Schaffung einer hierauf begrenzten Strafnorm 
wâre daher geboten, wenn und soweit diese Fâlle-wie man früher viel-
fach angenommen hat86-durch bestehende andeıe Strafnormen nicht 
öder nur unzureichend erfa/ft vvürden und die etwa verbleibenden Lüc-
ken im Strafschutz praktische Bedeutung hâtten. Bei dieser Untersu-
chung geht es also nur um Strafnormen, die in diesen Fâllen den Inse-
minationsvorgang selbst und seine Folgen erfassen, nicht um Straftaten 
im spâteren Gefolge einer erfolgreichen Insemination wie etwa bei 
Personenstands-und Unterhaltsfragen87. 

1. Streitig ist hier allein die Frage, ob und wann die ohne Einwill-
igung der Frau vorgenommene-homologe öder heterologe-Insemina-
tion eine Körperverletzung (§ 223 StGB) an der Frau darstellt. Das ist 
für die beiden gesetzlichen Alternativen-die "Beschâdigung an der 
Gesundheit" und die "körperliche Mi#handlung"-gesondert zu prü-
fen: 

Die "Gesundheitsbeschâdigung" besteht begrifflich im Hervorru-
fen öder Steigern einer-wenn auch vorübergehenden-körperlichen öder 
seelischen Krankheit, also eines pathologischen Zustands88. Dies 

Vgl. aber den neuerlichen Pönalisierungsvorschlag von Georg Schwalm wie Anm. 42" 
Vgl. oben Abschnitt B I 2 u. II 4, C. 
Vgl. zu diesen zusâtzlichen Strafrechtsfragen: Dieter Giesen (Anm. 7), S. 211 ff; Uta 
Helling (Anm. 7), S. 98 ff. Neuerdings vor allem: Eduard Dreher (Anm. 57), Rand-Nr. 
6 zu § 169 StGB; Kari Lackner, Strafgesetzbuch, Kommentar, 11. Aufl. 1977, Anm. 
2 b, aa zu § 169 StGB; Hans-Ludwig Schreiber in: Systematischer Kommentar zum 
StGB (SK), 1977, Rand-Nr. 8-9 zu § 169 StGB; Theodor Lenckner in Schönke-
Schröder, Kommentar zum StGB, 18. Aufl. 1977, Rand-Nr. 4 zu § 170 b StGB.. 
Vgl. dazu statt vieler: Eduard Dreher (Anm. 57), Rand-Nr. 6 zu § 223 StGB; Hans 
Joachim Hirsch in Leipziger Kommentar (LK), 9. Aufl. 1974, Rand-Nr. 11 zu § 223 
StGB. 
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scheidet hier beinormalem Verlauf89auch dann aus, wenn die Insemina-
tion zu einer Befruchtung führt; denn die Schwangerschaft ist kein 
pathologischer Zustand, sondern ein natürlicher biologischer Proze/? 
und die Schwangerschaftsbeschwerden (Erbrechen, Wehen) sind keine 
Krankheit, sondern natürliche Begleiterscheinungen eines physiolo-
gis^hen Vorgangs90. 

Die "körperliche Mi/öhandlung" bedeutet eine üble, unangemess-
ene (sozialvvidrige) Behandlung, durch die das körperliche Wohlbe-
finden (nicht nur unerheblich) beeintrâchtigt öder sonst auf die kör
perliche Unversehrtheit eingevvirkt wird, vvobei es auf die Zufügung 
von Schmerzen nicht notvvendinğ ankommt91. Da/J die Vornahme einer 
nichtkonsentierten Insemination eine üble und sozialvvidrige Behand
lung der Frau darstellt, versteht sich von selbst. Auf dieser Basis sind 
jedoch drei Fallgruppen rechtlich zu unterscheiden: Kommt es zu einer 
Befruchtung, so ist in der Rechtslehre streitig, ob die naturgemâ/Sen 
Schwangerschaftsbeschwerden als "Beeintrâchtigung des körperlichen 
Wohlbefindens" anzusehen sind und ob der durch die Schwanger-
schaft hervorgerufene zeitweilige Ausfall natürlicher Körperfunktionen 
( = Empfângnisfâhigkeit) als Verânderung der "körperlichen Unver
sehrtheit" gelten kann92; ich möchte dies mit gewichtigen Stimmen in 
der neueren Literatür bejahen, weil es bei der Tatbestandsalternative 
des Mi^Shandelns nidıt auf den Eintritt "pathologischer" Folgen 
ankommt. Ohne Rückskht auf eine Befruchtung, liegt jedoch unstrei-
tig eine Körperverletzung vor, wenn die Frau-wie wohl regelmâjSig-
infolge der ohne ihren Willen vorgenommenen Inseminierung Ekel 
öder Abscheu, Schreck öder andere starke Gemütsbevvegungen erleidet, 
die ihr körperliches Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeintrâch-
tigen93. Tritt indessen weder ein solcher Zustand noch eine Befruch
tung ein, so ist die-folgenlose94-Insemination als solche nicht unter 
88 Anders aber, wenn bei Gelegenheit der Inseminierung Verletzungen angerichtet wer-

den öder wenn die Frau infolge der ihr \viderfahrenen Aufregung etwa in eine Ner-
venerkrankung verfâllt. 

88 Vgl,Dieter Giesen (Anm. 7), S. 230; Uta Helling(Anm. 7), S. 106; Hans JoachimHirsch 
(Anm. 88), Rand-Nr. 12 zu § 223 StGB; Eduard Dreher (Anm. 57), Rand-Nr. 6 zu 
§ 223 StGB. 

81 Vgl. dazu statt vieler: Hans Joachim Hirsch (Anm. 88), Rand-Nr. 6 zu § 223 StGB; 
Eduard Dreher (Anm. 57), Rand - Nr. 3 zu § 223 StGB. 

82 Bejahend z. B.: Eckhard Horn in SK (Anm. 87)., Rand-Nr. 21 zu § 223 StGB; Eduard 
Dreher (Anm. 57), Rand-Nr. 4 zu § 223 StGB. - Verneinend z.B.: Hans Joachim 
Hirsch (Anm. 88), Rand-Nr. 7 zu § 223 StGB; Dieter Giesen (Amn. 7), S. 230; Uta 
Helling (Anm. 7), S. 106; Jürgen Pasguay (Anm. 1), S. 211. 

" Vgl. dazu: Jürgen Pasguay (Anm. 1), S. 211; Uta Helling (Anm. 7), S. 106.-AUgemein: 
Theodor Lenckner (Anm. 87), Rand-Nr. 3 zu § 223 StGB. 

84 Die Körperverletzung ist ein Erfolgsdelikt. 

file:///viderfahrenen
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dem Gesichtspunkt der Körperverletzung strafbar. Hier bestehen 
mithin Lücken im Strafschutz, die jedoch andenveitig geschlossen 
werden. 

2. Die ohne Einwilligung der Frau öder ihres Mannes vorgenomm-
enen (homologen und heterologen) Inseminationen erfüllen nâmlich 
den Tatbestand der Beleidigung (§185 StGB)95. Begrifflich ist die Be-
leidigung ein Angriff auf die Ehre eines anderen durcb Kundgebung der 
Mi/Sachtung öder Nichtachtung, die tâtlich öder nichttâtlich gescheh-
en karnı96. Unter Ehre versteht die Rechtsperechung dabei den aus 
dem sittlichen und sozialen Persönlichkeitswert entspringenden Acht-
ungsanspruch97. Daraus ergibt sich: Wer ohne öder gegen den Willen 
einer Frau eine Insemination an ihr vornimmt, würdigt die Frau durch 
Negierung ihres Selbstbestimmungsrechts zum blo/3en Objekt einer 
Fortpflanzungsmanipulation herab. Wer den Samen eines Mannes 
heimlich zu einer Insemination verwendet, setzt sich in einer die ge-
schuldete Achtung verletzenden Weise über das höchstpersönliche Recht 
des Mannes zur Entscheidung über die Fortpflanzung hinvreg. Und 
wer ohne Wissen des Mannes bei dessen Ehefrau fremden Samen in-
seminiert, drückt in gravierender Weise seine Geringschâtzung der 
persönlichen Stellung des Mannes in Ehe und FamiUe aus98. 

in ailen diesen Fâllen ândert sich am Vorliegen einer strafbaren 
Beleidigung auch dann nichts, wenn die Frau öder der Mann durch 
eine T&uschung-etv/a. durch Vorspiegelung einer Untersuchung-zu einer 
(scheinbaren) Eürvvilligung veranla^t worden sind. Denn der infolge 
der Tâuschung bestehende Mangel des Verstândnisses von Art und 
Tragweite des Eingriffs macht die "Einwilligung" unwirksam". 
95 Vgl. zum folgenden nâher: Dieter Giesen (kam. 7), S. 229 ff; Jürgen Pasquay (Anm. 

1), S. 211 ff; Uta Helling (Anm. 7), S. 105 ff; Gûnther Kaiser (Anm. 8), S. 87; Ernst-
Walter Hanack (Anm. 8), S. 192. 

86 Vgl. Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (BGHSt), Band 1, S. 288 
ff;Bandll, S. 67 ff. 

' " Vgl. Anm. 96; nâher dazu: Kari Lackner (Anm. 87), Vorbem. 1 vor § 185 StGB; 
Gerhard Herdegen in LK (Anm. 88) .Vorbem. 1 ff vor §185 StGB. 

98 Vgl. Anm. 95.-Der (mindestens bedingte) Vorsatz wird in aller Regel unproblematisch 
sein. Das gilt auch für die seltsamen Fâlle eines 'frommen Betrugs", der der Frau 
Aufregungen ersparen soll (vgl. JSchwarzhaupt in Niederschriften wie Anm. 10, Band 
10, S. 325); denn es ist kaum denkbar, da|3 dem Taâter dabei nicht bewu|3t wâre, da(3 
er sich über das Selbstbestimmungsrecht der Frau hinvvegsetzt, und da|3 er nicht in 
Kaufnâhme, die Frau dadurch zum bloken Objekt herabzuvvürdigen. Eine "Belei-
digungsabsicht" ist bei § 185 StGB nicht erforderlich. 

99 Vgl. Theodor Lenckner (Anm. 87), Rand-Nr. 14 zu § 185 StGB; Gerhard Herdegen 
(Anm. 97), Rand-Nr. 19 zu § 185 StGB; beide mit vveiteren Nachvveisen. -in Fâllen 
dieser Art lâ(3t sich oft auch sagen, da|3 zu einem solchen Eingriff überhaupt keine 
(auch keine "unvvirksame") Einwilligung vorliegt. 
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Dİe Strafbarkeit der nichtkonsentierten homologen und hetero-
logen Insemination als Beleidigung (der Frau und / öder des Mannes) 
erfa/?t aile Beteiligten: als Tater den Arzt öder Nichtarzt, der sie vor-
nimmt; als Anstifter den, der sie veranla/St; und als Gehilfen den, der 
sie bewu/?t-wie zumeist der Samenspender100-unterstützt. Dabei droht 
dem Tater der tâtliehen Beleidigung an der Frau immerhin eine Frei-
heitsstrafe bis zu 2 Jahren (sonst bis zu 1 Jahr). Die Strafnorm gegen 
Beleidigung hat hier also eine echte "lückenschlie/tende Funktion"101. 

Doch kommen je nach Sachlage noch andere Strafnormen hinzu: 
3 . Wird eine Frau mit Gewalt öder durch Drohung mit einem 

empfindlichen Übel102 zur Duldung -das hei/?t: zum Geschehenlas-
sen, zur Ertragung-einer Inseminierung gezvvungen, so liegt darin eine 
Nötigung, bie der übrigens schon der Versuch strafbar ist (§ 240 Abs. 
1 u. 3 StGB). Diese rechtliche Würdigung gilt nicht nur für die Er-
zwingung einer heterologen, sondern auch einer homologen Insemi
nierung, da das deutsche Recht eine "zwangsweise Selbsthilfe" 
gegenüber einem die Fortpflanzung verweigernden Ehegatten nicht 
anerkennt103. Dabei kann-namentlich bei der abgenötigten heterologen 
Insemination-durchaus ein strafschârfender besonders s< hwerer Fail104 

der Nötigung in Betracht kommen (§ 240 Abs. 1, 2. Halbsatz, StGB). 
Dann droht dem Tater eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren (sonst bis 
zu 3 Jahren). Es kann also keline Rede davon sein, da/3 der Nötigungs-
tatbestand der spezifischen Schwere der abgenötigten Insemination 
nicht gerecht werde105. 

Unter den Begriff der "Gewaltanwendung" im Sinne des Nöti-
gungstatbestands fallen nach heute ganz herrschender Meinung auch 
die (als solche gewaltlose) Beibringung von Bet'âubungsmitteln (Nar-
100 Vgl. dazu oben zu und mit Annı. 57-59. 
101 Da es keine besondere Strafnorm gegen (aile öder einzelne) MiBbrauchsfâlle der künst-

lichen Samenübertragung gibt, tauchen die sonstigen Bedenken gegen eine die Grenzen 
solcher spezieller Strafnormen sprengende "Lückenbü(3erfunktion" des Beleidigungs-
tatbestands nicht auf; vgl. dazu allgemein: BGHSt Band 16, S. 58 ff (63); Kari Lack-
ner (Anm. 87), Eri. 3a zu § 185 StGB; Gerhard Herdegen (Anm. 97), Rand-Nr. 14 
(a.E.) zu § 185 StGB. 

102 Vgl. zu diesen Begriffen statt vieler: Kari SchSfer in LK (Anm. 88), Rand-Nr. 4 ff 
zu § 240 StGB. 

103 Vgl. dazu: Dieter desen (Anm. 7), S. 228. - Auch ein mit Gevvalt öder Drohung er-
zwungener ehelicher Beischlaf karın den Tatbestand der Nötigung erfüllen; vgl. dazu: 
Theodor Lenckner (Anm. 87), Rand-Nr. 2 zu § 177 StGB; Eduard Dreher (Anm. 57), 
Rand-Nr. 2 zu § 177 StGB. 

104 Vgl. zu diesem Begriff statt vieler: Eduard Dreher (Anm. 57) Rand-Nr. 41 zu §46 
StGB u. Rand-Nr. 1 ff zu § 243 StGB. 

105 So zu Unrecht: Dieter Giesen (Anm. T), S. 229, mit w. Nachw. 
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kose) und die Anvvendung von Hypnose106. Doch kommt in diesen 
Fâllen zugleich eine Freihetisberaubung (§ 239 StGB) in Frage107, 
weil mit Narkose und Hypnose in aller Regel eine-zeitlich nicht ganz 
unerhebliche10a-Aufhebung der Förtbewegungsfrejheit verbunden sein 
wird. Die mit einem (auch nur vorübergehenden) Freiheitsentzug 
verbundenenen Fâlle der abgenötigten Insemination sind also noch 
unter einem zusâtzlichen Gesichtspunkt strafbar. 

III . 
Nun la/ît sich in doppelter Hinsichı das Fazit ziehen: 
1. Ein. generelles strafrechtliches Verbot der heterologen Inse

mination kann heute ernstlich nicht mehr ervrogen werden, weil es 
mehr Schaden als Nutzen stiften würde. Die Frage, ob anders zu ent-
scheiden sein wird, wenn einmal in der Zukunft die Risiken der hetero
logen Insemination, die es -insbesondere für das Kind -durchaus ge
ben kann, nachweislich "die Toleranzgrenze des sozial Ertrâglichen"109 

übersteigen, kann vorerst bei uns als "Zukunftsvision" getrost komm-
enden Zeiten überlassen bleiben. Bis dahin sollten wir uns "in du-
bio pro libertate" entscheiden110 und die heterologe Insemination 
dem Gewissen der Beteiligten überlassen111. 

2 . Die geschilderten Mifibr&uche der homologen Insemination 
und die qualifizierten Fâlle der heterologen Insemination werden re-
gelmâ/Sig durch andere bestehende Strafvorschrîften erfa/?t. Dies ist 
dört, wo die Strafnormen gegen Körperverletzung, Nötigung und Frei-
heitsberaubung eingreifen, ein durchaus adâquater Strafschutz. Wo 
-selten genug-nur Straf barkeit wegen Beleidigung in Betracht kommt, 
bietet das geltende Recht-auch bei Ausschöpfung des Strafrahmens-
freilieh nur eine Notlösung. Solange indessen diese Fâlle nur ein "li-
terarisches' Dasein fristen112-ihre praktische Relevanz ist in der 
Bundesrepublik ja nicht dargetan-mag es dabei sein Bewenden haben. 
"Lehrbuchkriminalitât" ist ein Fail für geistvolle Glossenautoren113, 
nicht für den Gesetzgeber. 
106 Vgl. dazu: BGHSt. Band 1, S. 145 ff; Kari Sch&fer (Anm. 102), Rand-Nr. 10 ff; u. 

51 zu § 240StGB; ReinhartMaurach (Anm. 36), S. 114. 
m Vgl. dazu: RGSt Band 61, S. 239 ff (241); Kari Schâfer (Anm. 102), Rand-Nr. 18 

zu § 239 StGB; Reinhart Maurach (Anm. 36), S. 122. 
108 Vgl. zu diesem Erfordernis nâher: Kari Sch&fer (Anm. 102), Rand-Nr. 21 zu § 239 

StGB. 
109 Vgl. dazu: Günther Kaiser wie Anm. 81. 
110 Vgl. dazu: Jürgen Pasquay (Anm. 1), S. 53; Günther Kaiser wie Anm. 81. 
111 Vgl..Alternative-Entwurf wie Anm. 81. 
112 Vgl. Jürgen Pasquay (Anm. 1), S. 266-267. 
1,3 Vgl. Herbert Mger, "Glosse über Lehrbuchkriminalitât", in MSchrKrim. 1973, S. 300 

ff. 




